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Vorwort zur aktualisierten Auflage vom Januar 2020
Über die große Resonanz zur ersten Fassung die-

ser Studie haben wir uns sehr gefreut. Zuschriften

und Kommentare wurden bestmöglich in diese 

Neufassung eingearbeitet und ergänzen die be-

reits beschriebenen Hemmnisse. 

In der Zwischenzeit wurde auch von der Bundes-

regierung das Klimapaket verabschiedet. Der ge-

plante Kohleausstieg erfolgt dabei allerdings so 

spät und auch alle anderen vereinbarten Maß-

nahmen greifen so kurz, dass auch mit viel Phan-

tasie das Einhalten des Pariser Klimaschutzab-

kommens nicht erreichbar ist. Dieses sieht vor, 

die globale Erwärmung möglichst auf 1,5°C zu 

begrenzen, um die Folgen der Klimakrise noch in 

einem beherrschbaren Rahmen zu halten. Die 

Kohlendioxidbudgets, die dazu noch emittiert 

werden dürfen, sind nach aktuellem Stand der 

Wissenschaft noch vor 2040 erschöpft. 

Es entzieht sich jeglicher Logik, dass die Ziel-

korridore für den Ausbau von Photovoltaik- und

Windkraftanlagen trotz Kohleausstieg und ver-

schärften Klimaschutzanforderungen nicht deut-

lich angehoben wurden. Mit den aktuellen Aus-

baukorridoren sind nicht einmal die für den Kli-

maschutz viel zu schwachen, selbst gesteckten 

Ziele der Bundesregierung auch nur ansatzweise 

erreichbar. 

Gleichzeitig basiert der Absenkungsmechanis-

mus der EEG-Vergütung auf diesen viel zu niedri-

gen Ausbaukorridoren. Mit 2,5 Gigawatt (GW) ist 

dieser für die Photovoltaik sogar noch deutlich 

unter den Zubaumengen des Jahres 2019. 

Das Streichen des 52-GW-Photovoltaikdeckels 

ist angekündigt, vollzieht sich aber als Hänge-

partie in einem unwürdigen politischen Tauzie-

hen um die gleichzeitige Verschlechterung der 

Bedingungen für den Windkraftausbau. 

Die Erwartung noch schlechterer Rahmenbedin-

gungen löst ein Strohfeuer mit hohen Zubau-

raten in der ersten Jahreshälfte 2020 aus. Ende 

2020, spätestens Anfang 2021 ist dann wieder ein

deutlicher Markteinbruch zu erwarten. Dem kann 

mit der Arbeit an den bekannten Hemmnissen 

und Hürden entgegen gewirkt werden.

Eine verlässliche Energiepolitik sieht anders aus 

und eine wirksame Klimaschutzpolitik erst recht. 

Damit ignorieren die politisch Verantwortlichen 

immer noch die Bedürfnisse und Sorgen der jun-

gen Generation, die mit der Bewegung Fridays 

For Future für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen 

kämpfen. Wirklich wirksame Maßnahmen brau-

chen die Unterstützung der breiten Bevölkerung. 

Die Wissenschaft leistet mit Scientists for Future 

notwendige Aufklärungsarbeit. Diese Studie soll 

dazu einen weiteren Beitrag liefern. 

Viel Spaß beim Lesen.

Volker Quaschning
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Einleitung
Während sich die Klimakrise verschärft, stockt der

Ausbau der Photovoltaik in Deutschland. 

Die vorliegende Zusammenstellung von Hemm-

nissen und Hürden für den Ausbau der Photovol-

taik bietet hierfür einen ersten Ansatzpunkt. Die 

Sammlung ist im Rahmen des Projektes PV2City 

an der Hochschule der Technik und Wirtschaft 

(HTW) Berlin entstanden. Es wird aufgezeigt, an 

welchen Punkten der Solarausbau beschleunigt 

werden kann: Es braucht eine Vereinfachung und 

Verbesserung des Rahmens für die Energiewende

als Gemeinschaftsaufgabe. 

Ziel der Zusammenstellung ist es, Handlungsopti-

onen für das Land Berlin und dessen Bezirke zu 

ermitteln und bei der Priorisierung zu helfen. Da-

her liegt der Fokus auf Dachanlagen in Berlin. 

Trotz des Umfangs kann die Sammlung nicht alle 

Einzelheiten vollständig abbilden. Gleichzeitig 

werden etliche Aspekte von unterschiedlichen 

Akteur_innen verschieden bewertet. 

Work in Progress

Hierbei verstehen wir das Dokument als wach-

sende Sammlung, die zukünftig noch erweitert 

werden soll. 

Für Anregungen und Ergänzungen sind wir dabei 

stets offen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an 

die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme.

Wie ist die Sammlung strukturiert?

Zentrales Element ist die nachfolgenden Über-

sichtsgrafik in Kombination mit dem Hemmnis-

verzeichnis. Sie enthält alle Hemmnisse, sortiert 

nach der betroffenen PV-Leistung des Berliner 

Solarpotenzials und dem Grad des Hemmnisses. 

Das Hemmnisverzeichnis dient der Navigation 

innerhalb des Dokuments. 

Im Anschluss wird die Methodik erläutert, ge-

folgt von den einzelnen Hemmnissen. 

Am Ende findet sich das Literaturverzeichnis.

Wichtigstes Hemmnis vorweg

Die Installation einer Photovoltaikanlage (PV-An-

lage) wird oft rein betriebswirtschaftlich bewer-

tet. Dies gilt sowohl für öffentliche Einrichtungen,

private Unternehmen als auch für Individuen. 

Demzufolge erfolgt die Auslegung der PV-Anlage 

oft anhand der Projektrendite oder des eigenen 

Stromverbrauchs im Gebäude. Dies führt zu klei-

neren PV-Anlagen oder verhindert deren Errich-

tung gänzlich. Gleichzeitig sind hohe Folgeschä-

den durch den Klimawandel abzusehen, weshalb 

die Errichtung von großen PV-Anlagen volkswirt-

schaftlich sinnvoll ist. Die Kosten des auf Ge-

winnmaximierung ausgerichteten Handelns tra-

gen wir letztlich alle gemeinsam.

Andere Investitionen müssen sich dieser wirt-

schaftlichen Bewertung oft gar nicht stellen, z.B. 

wenn sie dem persönlichem Komfort, der Unter-

haltung oder der Sicherheit dienen. Dies sollte 

auch für Investitionen in den Klimaschutz gelten.
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Übersichtsgrafik zu den nummerierten Hemmnissen

Dargestellt sind die qualitativen Einschätzungen zur Wirkung der Hemmnisse über der jeweils betroffenen PV-Leistung für Berlin (soweit bezifferbar).

Ihr größtes Hemmnis ist nicht dabei? Sie haben Anregungen oder Verbesserungsvorschläge? Schreiben Sie uns eine E-Mail  .  
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Hemmnisverzeichnis

Rechtliche Rahmenbedingungen

(1) Entfallen der Vergütung ab 52 GW PV-Leistung

(2) EEG-Vergütung zu gering

(3) Komplexität des Strommarkts

(4) Unsicherheit der Definition einer „Kundenanlage“

(5) Rechtliche Risiken

(6) Steuerliche Behandlung von PV-Anlagen

(7) Verpflichtende Direktvermarktung ab 100 kW

(8) Verpflichtende Ausschreibung ab 750 kW

(9) Höchstgrenze bei Ausschreibungen von 10 MW

(10) Ausschreibungsmenge zu gering

(11) Flächenrestriktionen

(12) Keine Nebenkostenabrechnung von PV-Strom

(13) Direktstromlieferung für Gewerbemieten

(14) Vertragspraxis für Mieterstromzuschlag

(15) Fördervoraussetzung für den Mieterstromzuschlag

(16) Hohe Zählerkosten

(17) Smart Meter für kleine PV-Anlagen

(18) Summenzähler bei Mieterstrom

(19) Anlagenzusammenfassung im Mieterstrom 

(20) Jährliches Zubauziel von 2,5 GW

(21) Anteilige EEG-Umlage auf Eigenverbrauch

(22) Volle EEG-Umlage bei Direktlieferung

(23) Steuerinfizierung

(24) Baugenehmigung für PV-Anlagen auf Hochhäusern

(25) Unzureichende Berücksichtigung in Gebäudestan-

dards

(26) Strombedarf in Energieverbrauch unberücksichtigt

Technische Rahmenbedingungen

(27) Dachstatik

(28) Verschattung

(29) Baumbestand im Einfamilienhaus

(30) Netzüberlastung und Fernsteuerung

(31) Technische Anschlussbedingungen

(32) Netzverträglichkeitsprüfung

Sozioökonomische Rahmenbedingungen

(33) Fehlende Internalisierung fossiler Umweltschäden

(34) Mehrkosten durch unterschiedliche Netzbetreiber

(35) Geringe Bereitschaft für Stromanbieterwechsel

(36) Eigenversorgung als Anreiz

(37) Ungeeignete Optimierungsgrößen

(38) Nutzungskonkurrenz und Gründach

(39) Fehlende Skalierungseffekte und Streubesitz

(40) Abstimmung in Wohnungseigentümergemeinschaften

(41) Dachpacht zu gering

(42) Häufige negative Änderungen des Rechtsrahmens

(43) Bauleitplanung ohne Vorgaben zu PV

(44) Investitionskonkurrenz

(45) Zusatzkosten werden auf PV umgelegt

(46) Altersstruktur der Eigentümer_innen

(47) Informationsdefizite

(48) Denkmalschutz

(49) Personalmangel in der öffentlichen Verwaltung

(50) Ungeeignete Berechnungsverfahren für die Wirtschaft-

lichkeitsprüfung

(51) Fachkräftemangel

(52) Mieter-Vermieter-Dilemma

(53) Geringe Risikobereitschaft für Investitionen

(54) Fehlende Akzeptanz bei Architekt_innen

(55) Brandschutzvorgaben

(56) Unklarheit bei steckerfertigen PV-Systemen

(57) Hier könnte ihr Hemmnis stehen
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Beschreibung der Methodik
Für die Auflistung und Bewertung der Hemmnisse

und Hürden wurde folgende Methodik im For-

schungsprojektes PV2City entwickelt. Diese sieht

folgende Schritte vor:

1. Quellenanalyse. Die Erkenntnisse aus der im 

Oktober 2018 veröffentlichten Studie „Das 

Berliner Solarpotenziel“ (zu finden unter 

https://pvspeicher.htw-berlin.de/

potenzialstudieberlin/ [1]) werden um die Ex-

pertise aus der Praxis und weitere wissen-

schaftliche Veröffentlichungen ergänzt. Hinzu 

kommen Stellungnahmen der Solar- und Im-

mobilienbranche sowie politische Entschlüsse 

und Initiativen. Das Ergebnis dieser Untersu-

chung ist eine Auflistung der aktuellen Hemm-

nisse. Die Hemnisse sind thematisch in den 

Kategorien rechtliche, technische und sozio-

ökonomische Rahmenbedingungen kategori-

siert.

2. Betroffene identifizieren. Im zweiten Schritt 

wird untersucht, für welche Zielgruppen die 

genannten Hemmnisse relevant sind. 

3. Relevanz für Berlin. Die betroffenen Zielgrup-

pen werden hinsichtlich ihres Anteils am Ber-

liner Solarpotenzial bzw. Gebäudebestand 

analysiert.

4. Wirkung abschätzen. Die Wirkung des Hemm-

nisses auf die Erschließung des Solarpotenzi-

als wird wie folgt eingeschätzt: 

Eine Stufe  bedeutet, dass die Er-

schließung des Solarpotenzials nur geringfü-

gig eingeschränkt ist. 

Eine Hürde  ist für die Umsetzbarkeit et-

licher betroffener PV-Projekte bereits kritisch.

Die Hemmnisse  verhindern die meisten 

PV-Projekte gänzlich oder machen diese un-

wirtschaftlich.

5. Verantwortlichkeit klären. Die Hemmnisse 

werden zusätzlich nach der Ebene der politi-

schen Verantwortlichkeit untersucht.

6. Handlungsempfehlungen  ableiten.  Letztlich

werden mit dem Fokus auf die entsprechende

Verantwortungsebene die wesentlichen Hand-

lungsoptionen aufgezeigt, um die Hemmnisse

zu beseitigen.

Auf der nächsten Seite ist die Darstellung der 

Hemmnisse kurz mit allen wesentlichen Elemen-

ten erläutert.
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(#) Titel des Hemmnisses
Beschreibung

Hier steht eine kurze Beschreibung des Hemm-

nisses.

Betroffene und Relevanz für Berlin

Hier steht, welche PV-Anlage potenziell betrof-

fen sind und welche Relevanz für Berlin auf Basis

der Daten der Studie „Das Berliner Solarpoten-

zial“ (2018) zu erwarten ist.

Änderungsvorschläge

Hier stehen isolierte Vorschläge zur Abwendung 

des Hemmnisses. Hierbei wurde sich an dem ori-

entiert, was Expert_innen für hilfreich erachten.

Grundlage

Gesetzesgrundlage (wenn vorhanden).
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Rechtliche Rahmenbedingungen
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(1) Entfallen der Vergütung ab 52 GW PV-Leistung
Beschreibung

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist eine 

Deckelung der geförderten PV-Anlagen festge-

legt. Die Vergütung wird nur ausgezahlt, solange 

der Deckel von 52 GW insgesamt installierter 

Leistung nicht erreicht ist. Im Juni 2019 waren in 

Deutschland bereits rund 47,5 GW nach dem EEG 

installiert [2]. Demzufolge wird erwartet, dass der

Deckel im Jahr 2020 [3] oder 2021 [4] erreicht 

wird. 

Es ist mit einem deutlichen Zusammenbruch der 

Leistung neu installierter PV-Anlagen zu rechnen 

[5].

Betroffene: Sämtliche über das EEG vergütete 

PV-Anlagen.

Relevanz für Berlin: Alle PV-Anlagen, die noch 

nicht gebaut sind.

Änderungsvorschläge

Die Abschaffung der Deckelung ist für den weite-

ren PV-Ausbau in Deutschland essenziell. Jedes 

zusätzliche Gigawatt PV-Leistung erhöht die EEG-

Umlage nur noch um ca. 0,015 ct/kWh [11]. 

Das Erreichen des Deckels bietet auch die Mög-

lichkeit, über ein anderes Förderregime nachzu-

denken (siehe Ungeeignete Optimierungsgrö-

ßen).

Grundlage

EEG § 49 Abs. 5 
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(2) EEG-Vergütung zu gering
Beschreibung

Im §4 EEG ist ein Zielkorridor für die jährlich in-

stallierte PV-Leistung von 2,5 GW vorgesehen. 

Neben Sonderkürzungen, wie mit der Novelle des

EEG im Jahr 2018 (EnSaG) [6], wird die Einspeise-

vergütung gemäß EEG § 49 bei einem PV-Ausbau 

oberhalb von 1,5 GW pro Jahr reduziert. Für den 

Klimaschutz ist die Regulierung der Zubaumenge 

auf dieses niedrige Niveau nicht zielführend [7]. 

Ein Refinanzierungsmechanismus wie die Ein-

speisevergütung sollte dauerhaft mindestens 

kostendeckend sein, um eine Kreditfinanzierung 

der PV-Anlagen zu gewährleisten [8]. Um Investi-

tionen von Privatpersonen und Unternehmen zu 

aktivieren, ist ein ökonomischer Anreiz aktuell 

immer noch wichtig, sodass die Einspeisevergü-

tung über den Erzeugungskosten liegen muss. 

Die höheren Zubaumengen von 7,5 GW im Jahr 

2010 ff. resultierten aus akzeptablen und siche-

ren Renditeaussichten. 

Betroffene: Kreditwürdigkeit und Wirtschaftlich-

keit: Alle PV-Anlagen. 

Für PV-Anlagen > 40 kW gab es Sonderkürzung 

im Jahr 2018 (EnSaG).

Relevanz für Berlin: Vermutlich sind PV-Anlagen 

im Ein- und Zweifamilienhausbereich, in der öf-

fentlichen Hand und andere auch ohne Kredit fi-

nanzierbar. Bei betriebswirtschaftlicher Optimie-

rung auf den Eigenverbrauch reduziert sich das 

Potenzial insgesamt auf ein Drittel [1].

Änderungsvorschläge

Deutliche Erhöhung der Einspeisevergütung für 

kleine PV-Anlagen. 

Alternative Vergütungsmodelle finden sich auch 

unter Ungeeignete Optimierungsgrößen

Grundlage

EEG §§ 48 und 49 
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(3) Komplexität des Strommarkts
Beschreibung

„Zunehmende Komplexität, Meldepflichten und 

daraus resultierende Unsicherheiten: Die Weite-

rentwicklung des EEG in den vergangenen Jahren

hat dazu geführt, dass sowohl die Anzahl als auch

die Komplexität der zu beachtenden Regelungen 

zunehmend gestiegen ist. Da im PV-Bereich oft 

„Einmal-Akteure“ oder private bzw. nichtprofes-

sionelle Akteure als Investoren auftreten, kann 

die Regelungsdichte und die Komplexität zu ho-

hen Unsicherheiten und der Nichtrealisierung ei-

ner geplanten Anlage führen.“ [4], [9]

Gleichzeitig wird der solare Direktverbrauch als 

Stromlieferung interpretiert, was Immobilien-

eigentümerinnen und -eigentümer zu Energiever-

sorgungsunternehmen (EVU) macht. Sie sind zu 

entsprechenden Meldungen und Auflagen, ver-

gleichbar denen von großen Kraftwerksbetrei-

bern, ab der ersten Kilowattstunde verpflichtet 

[8], [10].

Betroffene: In der „Mieterstadt Berlin“ sind weite

Teile der Immobilien für Wohnen, Gewerbe und 

Industrie betroffen. Hinzu kommen „Einmal-Ak-

teure“ und private bzw. nichtprofessionelle Ak-

teure.

Relevanz für Berlin: Im Ein- und Zweifamilien-

hausbereich, für die öffentliche Hand und wei-

tere Akteure wird eine Eigenversorgung weiter-

hin machbar sein, folglich < 4 GW.

Änderungsvorschläge

Gleichstellung von Direktstromlieferung und Ei-

genverbrauch [31] (vgl. Anteilige EEG-Umlage auf

Eigenverbrauch und Volle EEG-Umlage bei Di-

rektlieferung  )  . Weitreichende Vereinfachung der 

Regulierung für „Kundenanlagen“, wie zum Bei-

spiel in der Schweiz [32], [33]. Bürokratieabbau 

zur Reduzierung der kostentreibenden Maßnah-

men, beispielsweise Nutzung des Marktstamm-

datenregisters zur Bündelung aller Meldungen in 

Bezug auf PV. Diese Daten sollten validiert wer-

den.

Bagatellgrenze von 30 kW entsprechend der EU-

Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II) Art. 21

auch auf Rechtspflichten ausweiten [29], [52]. 

Grundlage

Bundesnetzagentur: [35]

Ergänzungen auf nachfolgender Seite.
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Ergänzung zu (3) Komplexität des Strommarkts

• „Die Mikrosteuerung der letzten Jahre hat zu 

einer überbordenden Bürokratie geführt. De-

ckel, Leitfäden nachgeordneter Behörden, 

Mengen- und Größenbeschränkungen ersti-

cken die Bereitschaft zur Investition. Das gilt 

vor allem für die zu niedrige Bagatellgrenze 

für Ausschreibungen, die beispielsweise die 

Investitionen in Dachanlagen größer 750 kWp

verhindert, für den zu komplizierten Mieter-

strom, für den wir an Stelle einer Zusatzver-

gütung eine Abgabenprivilegierung vorschla-

gen, und für die Nahstromversorgung, also 

Stromlieferung im unmittelbaren Umfeld, die 

mit Eigenverbrauch gleichgestellt werden 

muss. Eine Taskforce Bürokratieabbau im EEG 

könnte die kostentreibenden Maßnahmen 

identifizieren.“ [11]

• Eine Freistellung für PV-Anlagen bis 30 kW 

wirkt hemmend für solche, die knapp darüber

liegen. Der Aufwand der Pflichten sollte da-

her an dem Umfang der Erlösmöglichkeiten 

angepasst werden. 

• In Abhängigkeit des gewünschten Betriebs-

konzeptes müssen Leistung, Produktion und 

Eigenverbrauch an verschiedenen Stellen ge-

meldet werden. Hierbei sind u.A. das Markt-

stammdatenregister, der Verteil- und/oder 

Übertragungsnetzbetreiber, das Hauptzollamt 

und das Finanzamt zu nennen [10]. Diese grei-

fen zum Teil auf die gleichen Daten zurück. 

Eine Vernachlässigung der Meldepflichten 

oder die unsachgemäße Meldung (Direkt-

stromlieferung oder Eigenverbrauch) können 

zu sensiblen Strafen führen.

• 181.000 Gebäude haben in Berlin ein Poten-

zial von weniger als 30 kW. In Summe haben 

sie eine Leistung von 1,9 GW, also 30% des 

PV-Potenzials. 

• 75% der Wohngebäude sind in Besitz von Pri-

vatpersonen, also „Einmal-Akteuren“ bzw. 

nichtprofessionellen Akteuren. Diese machen 

ein Potenzial von etwa 2 GW der Leistung aus.

• Die Anzahl der Wettbewerber für die Abrech-

nung des Direkt- und Netzstroms wird teil-

weise als zu gering eingeschätzt [36].

• Sektorenkopplung erhöht die Komplexität zu-

sätzlich. 
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(4) Unsicherheit der Definition einer „Kundenanlage“
Beschreibung

Energieversorgungsnetze, die als „Kundenanla-

gen“ nach §3 Abs. 24a EnWG eingestuft sind, 

werden in vielerlei Hinsicht bürokratisch und fi-

nanziell entlastet. Dies ist für das Gelingen von 

Mieterstrom- und Quartierskonzepten essentiell. 

Neben einer räumlichen Abgrenzung bezieht so-

wohl die Bundesnetzagentur als auch die Recht-

sprechung die Anzahl der angeschlossenen Kun-

den bei der Bewertung, ob es sich nicht um ein 

geschlossenes Verteilernetz (früher Arealnetz) 

handelt, mit ein [12], [13]. Hierbei verfolgt die 

Bundesnetzagentur eine enge Auslegung des §3 

Abs. 24a lit. c, der Sicherstellung eines unver-

fälschten Wettbewerbs. Die Anzahl der ange-

schlossenen Kunden soll, nach Bundesnetzagen-

tur, nicht deutlich mehr als 100 Wohneinheiten 

betragen [14], [15]. Ebenso werden die Energie-

mengen und die Vertragsgestaltung bei der Be-

wertung hinzugezogen [15]. 

Betroffene: In der „Mieterstadt Berlin“ sind weite

Teile der Immobilien für Wohnen, Gewerbe und 

Industrie potenziell betroffen; mögliche Quar-

tierskonzepte werden verhindert.

Relevanz für Berlin: Voraussichtlich kein Problem

für Ein- und Zweifamilienhäuser und Gewerbe. 

Aufgrund der Eigentumsstruktur bei Gebäuden in

innerstädtischer Blockrandbebauung ebenfalls 

nicht zutreffend. Betroffen sind demnach weni-

ger als 1 GW.

Änderungsvorschläge

„Kundenanlagen“ sollten nicht anhand der An-

zahl der angeschlossenen Letztverbraucher oder 

einzelner Gebäude definiert werden, sondern sich

an Sanierungskonzepten orientieren. Ein „Quar-

tier“ könnte sich durch die gemeinsame Nutzung 

energetischer Infrastruktur (Wärmenetz, Quar-

tierspeicher, Energieerzeugungseinheiten etc.) 

definieren [31]. Der Weg vom solaren Mieterstrom

zur erneuerbaren Quartiersversorgung ist ein 

wichtiger Beitrag zum Gelingen der Energie-

wende. In den maßgeblichen Gesetzen (EnWG, 

EEG, KWKG und MsbG) findet der Begriff keine Er-

wähnung [28]. 

Denkbar ist auch eine weitreichende Vereinfa-

chung der „Kundenanlagen“, wie z.B. in der 

Schweiz [50], [51].

Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz §3 Abs. 24a
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(5) Rechtliche Risiken
Beschreibung

Insbesondere Fragen zur Direktstromlieferung 

und zum Eigenverbrauch beschäftigen die Clea-

ringstelle EEG als auch die Gerichte. Wie im 

Rechtsgutachten für die Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen zum Thema Direktstromlie-

ferung [10] dargelegt wurde, muss die Einschät-

zung nach Direktlieferung oder Eigenverbrauch 

vom Endkunden getroffen werden. Eine Fehlein-

schätzung kann empfindliche Strafen zur Folge 

haben, die nach bisheriger Rechtsauffassung erst 

nach 10 Jahren verjähren. Unternehmen scheuen 

dieses Risiko, um beispielsweise durch die Nut-

zung eines Getränkeautomaten eines Dienstleis-

ters im Nachhinein nicht als Stromlieferant auf-

treten zu müssen [16].

Betroffene: Alle, insbesondere aber Investoren 

(große Anlagen). 

Relevanz für Berlin: Mindestens 26.000 Gewer-

beeinheiten mit einer Leistung von 2,2 GW.

Änderungsvorschläge

Direktstromlieferung und Eigenverbrauch gleich-

setzen [24]. Fragestellung wird dann obsolet.

Grundlage

EEG §68 Abs. 1
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(6) Steuerliche Behandlung von PV-Anlagen
Beschreibung

Die steuerliche Behandlung von PV-Anlagen ist 

alles andere als einfach. Die einfache Lohnsteu-

erhilfe können Anlagenbetreiberinnen und -be-

treiber nicht nutzen, da der Betrieb der PV-An-

lage als gewerbliche Tätigkeit zählt. Bei der Op-

tion zur Steuerpflicht muss in jedem Monat des 

ersten Jahres eine Umsatzsteuervoranmeldung 

gemäß UstG §18 Abs. 1 gemacht werden. Dies 

kann in den Folgejahren gemäß §18 Abs. 2 auf 

jährliche Meldungen reduziert werden.

Insbesondere Kleinunternehmerinnen, Kleinun-

ternehmer und Privatpersonen können vor dem 

bürokratischen Aufwand zurückschrecken und 

kommen somit nicht in den Genuss der ökonomi-

scheren Behandlung einer PV-Anlage. 

Auf Basis der PV-Ertragsprognose kann jedoch 

auch im ersten Jahr bereits abgeschätzt werden, 

ob eine Besteuerung nach Abs. 2 in Betracht 

kommt. Siehe auch Steuerinfizierung.

Betroffene: Klein- und Kleinstanlagen.

Relevanz für Berlin: PV-Leistungen unter 30 kW 

machen 75% der potenziellen Dächer aus. Hier 

kann von zahlreichen nicht-professionalisierten 

Akteuren ausgegangen werden.

Änderungsvorschläge

Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe der 

Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszah-

lungen gemäß UstG §18 Abs. 2 Satz 2 unter Be-

rücksichtigung von erwarteten PV-Erträgen1.

Option zur „Liebhaberei“ bei der Einkommens-

steuer vergleichbar der Kleinunternehmer-

regelung.

Grundlage

UstG §18

1Der Grenzwert von 1000 € (§18 Abs. 2) wird nur erreicht, 

wenn die Umsatzsteuer des vermiedenen Netzbezugs eben-

so hoch ist. In einer Maximalwertbetrachtung wird ein PV-

Ertrag von 1200 kWh/kWp angenommen, der in Deutsch-

land i.d.R. geringer ist und nur Anteilig direkt genutzt wird.

Ergänzung zur Abschätzung in UstG §18 Abs. 2:

PV-Leistung<
1000  €

19%  Ust⋅pBezug⋅1200  kWh/kWp⋅e

e : geschätzter Eigenverbrauchsanteil oder 100%
pBezug : Strombezugskosten in €/kWh
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(7) Verpflichtende Direktvermarktung ab 100 kW
Beschreibung

Ab einer Leistung von 100 kW ist die einfache 

Vergütung der eingespeisten Strommenge ausge-

schlossen. Vielmehr wird eine Direktvermarktung 

beispielsweise an der Strombörse obligatorisch. 

Hierfür ist in den meisten Fällen ein Dienstleister 

einzubeziehen. Zusätzlich entfällt ab 100 kW die 

Möglichkeit zur Mieterstromförderung. Insbeson-

dere für nicht-professionalisierte Immobilieneig-

ner sind dies zusätzliche Hürden, so dass PV-An-

lagenleistung z.T. hinter der potenziell möglichen 

Leistung bei geeignetem Dach zurückbleiben. 

Eine besondere Hürde ist es Dienstleister zu fin-

den, die PV-Anlagen mit knapp über 100 kW zu 

finden, so dass die Quote der PV-Anlagen mit re-

duzierter Leistung hier besonders hoch sein 

dürfte. Auch ist der Einbau von Zählern zur regis-

trierenden Leistungsmessung bei PV-Anlagen in 

Direktvermarktung obligatorisch.

Betroffene: Alle Dächer mit einem Potenzial über 

100 kW.

Relevanz für Berlin: 9.765 Gebäude, bei Begren-

zung auf 100 kW verringert dies das PV-Potenzial

um 24%.

Änderungsvorschläge

Entbindung der Direktvermarktungspflicht für 

PV-Anlagen auf Gebäuden. 

Aufhebung der Grenze zur Förderung von Mieter-

strom.

Grundlage

EEG §21 Abs. 1
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(8) Verpflichtende Ausschreibung ab 750 kW
Beschreibung

Ab einer Leistung von 750 kW müssen PV-Anla-

gen an der Ausschreibung der Bundesnetzagen-

tur teilnehmen, wenn sie nach dem EEG gefördert

werden sollen. PV-Anlagen auf Gebäudedächern 

sind, aufgrund unterschiedlicher Kostenstruktu-

ren, hier oft im Nachteil gegenüber Freiflächen-

anlagen (vgl. Fehlende Skalierungseffekte und 

Streubesitz). Darüber hinaus muss der Strom bei 

gewonnener Ausschreibung in das öffentliche 

Netz eingespeist werden und darf nicht zur Ei-

genversorgung genutzt werden [17].

Die Anforderungen an eine Ausschreibung sind 

höher als bei einer Festvergütung. Dies führt zu-

sätzlich zu einer Verzögerung bei der Projektum-

setzung.

Betroffene: Alle Dächer mit einem Potenzial über 

750 kW.

Relevanz für Berlin: 479 Gebäude. Bei Begren-

zung auf 750 kW vermindert sich das Potenzial 

um 4,5%.

Änderungsvorschläge

Entbindung der Ausschreibungspflicht für PV-An-

lagen auf Gebäuden. Eigenverbrauch ermögli-

chen, Einspeisepflicht aufheben (vgl Frankfreich, 

wo Ausschreibungen auf Überschusseinspeisung 

durchgeführt werden [37]).

Die grundsätzliche Abkehr von den Ausschrei-

bungen zurück zur Festvergütung kann für zu-

sätzliche Dynamik beim Solarausbau sorgen.

Grundlage

EEG §§ 22 und 27a
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(9) Höchstgrenze bei Ausschreibungen von 10 MW
Beschreibung

Die Ausschreibung ist auf Solaranlagen mit maxi-

mal 10 MW Leistung begrenzt. Die Kosten für So-

larstrom sinken jedoch mit der PV-Anlagengröße,

daher ist eine Limitierung der absoluten Leistung 

für den kosteneffizienten PV-Ausbau nicht ziel-

führend.

Die Anforderungen an eine Ausschreibung sind 

höher als bei einer Festvergütung. Dies führt zu-

sätzlich zu einer Verzögerung bei der Projektum-

setzung.

Betroffene: Alle PV-Anlagen mit einem Potenzial 

über 10 MW.

Relevanz für Berlin: Nur indirekt: Solarenergie 

aus Freiflächen sichert über Power2Gas einen 

kostengünstigen und klimaneutralen Betrieb von

KWK-Anlagen in Berlin.

Änderungsvorschläge

Aufhebung der Leistungsbeschränkung oder Aus-

schreibung in verschiedenen Leistungsklassen.

Die grundsätzliche Abkehr von den Ausschrei-

bungen zurück zur Festvergütung kann für zu-

sätzliche Dynamik beim Solarausbau sorgen.

Grundlage

EEG §37 Abs. 3
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(10) Ausschreibungsmenge zu gering
Beschreibung

Zur Erreichung der Klimaschutzziele werden bis 

zum Jahr 2050 je nach Szenario 150 bis 400 GW 

installierte PV-Leistung benötigt [7], [18]–[21]. 

Solarenergie ist mittlerweile die günstigste 

Technologie zur Strombereitstellung [22]. Den-

noch ist die Ausschreibungsmenge stark be-

grenzt und in der Ausgestaltung unsicher, da die 

Menge regelmäßig angepasst wird. 

Die Anforderungen an eine Ausschreibung sind 

höher als bei einer Festvergütung. Dies führt zu-

sätzlich zu einer Verzögerung bei der Projektum-

setzung.

Betroffene: PV-Anlagen über 750 kW, die an der 

Ausschreibung teilnehmen müssen.

Relevanz für Berlin: Nur indirekt: Solarenergie 

aus Freiflächen sichert über Power2Gas einen 

kostengünstigen und klimaneutralen Betrieb von

KWK-Anlagen in Berlin.

Änderungsvorschläge

Eine Erhöhung der Ausschreibungsmenge, mit 

dem Ziel einen PV-Zubau von mindestens 15 GW 

zu erreichen. Eine Kombination mit der Aufhe-

bung der Höchstgrenze von 10 MW bietet sich an 

(vgl. Höchstgrenze bei Ausschreibungen von 10 

MW).

Die grundsätzliche Abkehr von den Ausschrei-

bungen zurück zur Festvergütung kann für zu-

sätzliche Dynamik beim Solarausbau sorgen.

Grundlage

EEG §28 Abs. 2
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(11) Flächenrestriktionen
Beschreibung

Im EEG werden nur bestimmte Flächen für PV-

Freiflächenanlagen zur Förderung zugelassen, 

beispielsweise versiegelte Flächen, Gewerbe und 

Industriegebiete, Konversionsflächen oder Flä-

chen an Autobahnen und Schienenwegen nach 

§37 EEG oder benachteiligte Flächen nach §37c 

EEG. 

PV-Anlagen außerhalb dieser Flächen werden 

nicht gefördert, somit ist nur eine Finanzierung 

über Direktlieferverträge möglich. Dies erschwert

die Refinanzierung1.

1 Übersicht unter: https://www.energieatlas.bayern.de/file/

pdf/2219/Tabelle_PV_foerderung.pdf 

Betroffene: Entwickler_innen von PV-Freiflä-

chenanlagen.

Relevanz für Berlin: Keine.

Änderungsvorschläge

Abschaffung der Restriktionen oder Zulassung 

weiterer Flächen für einen schnellen PV-Ausbau.

Grundlage

EEG §§ 37 und 37c
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(12) Keine Nebenkostenabrechnung von PV-Strom
Beschreibung

Strom kann, anders als Wärme, nicht über die Be-

triebskostenabrechnung weitergegeben werden. 

Dies führt dazu, dass Vermieter_innen problem-

los Solarwärme an ihre Mieter_innen geben kön-

nen, während die Bereitstellung von Solarstrom 

einen gesonderten Vertrag voraussetzt. 

Ausnahmen bieten „Energie-Flatrate“ oder Pau-

schalmieten [23]. Im Mietvertrag kann gemäß 

§ 556 Abs. 2 eine pauschale Abgeltung auch von 

verbrauchsabhängigen Betriebskosten vereinbart

werden.

„Der Einsatz effizienter oder erneuerbarer Ener-

gietechnik im Wohngebäudebereich ließe sich 

deutlich erhöhen, wenn Strom aus einem BHKW 

oder einer Photovoltaik-Anlage unbürokratisch 

an die Mieter_innen weitergegeben werden 

könnte. Hierzu bietet es sich an, die Kosten des 

Stroms - vergleichbar der Wärme - als Betriebs-

kosten abzurechnen.“ [24]

Betroffene: Vermieter_innen und Mieter_innen.

Relevanz für Berlin: 80% der Menschen in Berlin 

wohnen zur Miete, etwa die Hälfte der Vermie-

ter_innen (nicht institutionalisiertes Eigentum) 

würde dies zu Mieterstrom befähigen.

Änderungsvorschläge

„Die Kosten zur Mieterstromversorgung werden 

als Betriebskosten im Sinne des BGB sowie der 

Betriebskostenverordnung definiert. Die Berech-

nung und Verteilung der Kosten werden über eine

Gebäudeenergiekostenverordnung geregelt. Die 

Kosten werden fiktiv berechnet.“[24]

Das der Vermieter hierbei angehalten ist wirt-

schaftlich zu agieren, bleibt von der Änderung 

unberührt und dient dem Interesse der Mieterin-

nen und Mieter nach günstigen Nebenkosten.

Grundlage

Änderungsvorschläge in EnWG, EEG, BGB, BetrKV 

und HeizkostenV siehe [24]
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(13) Direktstromlieferung für Gewerbemieten
Beschreibung

Während Direktstromlieferung für Gebäude mit 

Wohnnutzung („Mieterstrom“) durch die Gesetz-

gebung adressiert wurde, sind

Gewerbemieter_innen von den rechtlichen 

Gleichstellung zum Eigenverbrauch weit entfernt 

(siehe Volle EEG-Umlage bei Direktlieferung). 

Zusätzlich ist das Risiko bei der Realisierung einer

PV-Anlage einer Vermieter_in von Gewerbe-

räumen ungleich höher als im Wohngewerbe. So 

kann sich eine Änderung des Direktverbrauchs 

bei einem Wechsel des Gewerbes empfindlich auf 

die Wirtschaftlichkeit der Anlage auswirken, so 

dass die Finanzierbarkeit in Frage gestellt werden

muss. 

Betroffene: Alle Gewerbemieter_innen.

Relevanz für Berlin: Es ist nicht bekannt wie viele

Gewerbe zur Miete arbeiten. Als Obergrenze 

kann hier der Anteil des Gewerbesektors am Po-

tenzial mit 2,3 GW ausgewiesen werden.

Änderungsvorschläge

Gleichstellung von Direktlieferung und Eigenver-

brauch.

Eine mindestens kostendeckende Einspeisever-

gütung würde eine wirtschaftliche Sicherheit bie-

ten, die auch bei einem Wechsel des Gewerbebe-

triebs bestehen bliebe (siehe auch Eigenversor-

gung als Anreiz).

Grundlage

Bundesnetzagentur [35] und EEG §§ 23 Abs. 1 

und 21 Abs. 3.
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(14) Vertragspraxis für Mieterstromzuschlag
Beschreibung

Der weitestgehend liberalisierte Strommarkt soll 

es den Kund_innen ermöglichen, den für von ih-

nen gewünschten Stromanbieter zu wählen. Die 

Bandbreite von angebotenen Preisen ist erwar-

tungsgemäß groß. Für den Mieterstrom wird vom 

Grundsatz der freien Verträge abgewichen und 

gesetzlich vorgeschrieben, dass die Vertragsbin-

dung bei lediglich einem Jahr liegt (§ 42a EnWG 

Abs. 3), der Solarstrom 10% unter dem Tarif des 

Grundversorgers liegen muss und zusätzliche 

Transparenzpflichten eingehalten werden müs-

sen (§ 42a EnWG Abs. 4) – sofern der Mieter-

stromzuschlag genutzt werden möchte. Dieser 

regulatorische Mehraufwand wird deshalb von 

manchen Akteuren gescheut, zumal der damit er-

zielbare Mieterstromzuschlag als zu gering ein-

geschätzt wird (siehe auch Volle EEG-Umlage bei 

Direktlieferung). Andere Akteure sehen hierin erst

die Begründung einer Fördermöglichkeit.

Betroffene: Mieterstromprojekte.

Relevanz für Berlin: 91.000 Gebäude mit einem 

Potenzial von 2,6 GW.

Änderungsvorschläge

Gleichbehandlung bei der Vertragsfreiheit von 

Stromverträgen, auch bei Inanspruchnahme des 

Mieterstromzuschlags. Ob sich Mieterstrom als 

hochpreisiges Premiumprodukt durchsetzen kann

oder ob die 90% des Grundversorgertarifs als An-

reiz für einen Wechsel notwendig sind, bleibt 

dann Angebot und Nachfrage überlassen [8], [28].

Grundlage

EnWG § 42a 
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(15) Fördervoraussetzung für den Mieterstromzuschlag
Beschreibung

„Eine kleine Genossenschaft, die zwar eine Solar-

anlage auf dem Dach betreiben möchte, aber den 

administrativen Aufwand scheut, selber zum 

Stromversorger zu werden, hat nach heutiger 

Rechtslage kein Anrecht auf den Mieterstrom-

zuschlag. Denn hierzu ist aktuell eine Personen-

identität zwischen dem Anlagenbetreiber und 

dem Verkäufer von PV-Mieterstrom erforderlich. 

Sobald ein Dienstleister mit dem Verkauf des 

Stroms beauftragt wird, entfällt diese Personen-

identität und damit der Anspruch auf Förderung“ 

[23], siehe auch [24].

Grundsätzlich nicht adressiert sind gewerbliche 

Nutzungen (siehe Direktstromlieferung für Ge-

werbemieten).

Betroffene: Alle Mieterstromprojekte, insbeson-

dere energiewirtschaftlich nichtprofessionelle 

Akteure.

Relevanz für Berlin: 50 – 60% der Mehrfamilien-

häuser fallen unter diese Kategorie und damit ca.

1,3 - 1,5 GW an Solarpotenzial.

Änderungsvorschläge

„Immobilienbesitzer müssen in der Lage sein, ei-

nen Drittanbieter mit dem Verkauf des Stroms aus

der von Ihnen betriebenen Solaranlage zu beauf-

tragen. In EEG § 21(3) muss explizit klargestellt 

werden, dass Fördervoraussetzung für den Mie-

terstromzuschlag nicht eine unmittelbare Lie-

ferbeziehung zwischen Erzeuger und Letzt-

verbraucher ist.“ [23]

Gleichstellung von Direktstromlieferung und Ei-

genverbrauch [24] (siehe auch Anteilige EEG-Um-

lage auf Eigenverbrauch und Volle EEG-Umlage 

bei Direktlieferung). 

Bagatellgrenze von 30 kW entsprechend der EU-

Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II) Art. 21

auch auf Rechtspflichten ausweiten [29], [52]. 

Grundlage

EEG § 21 Abs. 3 

24 Übersichtsgrafik ∙ Hemmnisverzeichnis ∙ Literaturverzeichnis

1.500 MW 

4.800 MW 

MW betroffen verbleibendes Potenzial



(16) Hohe Zählerkosten
Beschreibung

Die Kosten für die Installation geeichter Zähler 

sind nicht zu unterschätzen. Sie können aus-

schlaggebend sein, ob eine PV-Anlage realisiert 

werden kann oder nicht. 

Neben dem Erzeugungszähler ist für eine Mieter-

stromanlage ein zusätzlicher Summenzähler not-

wendig. Ist dieser als registrierende Leistungs-

messung auszuführen, erhöht sich der finanzielle 

Aufwand deutlich. 

Auch der sogenannte „Smart Meter Rollout“ wird 

die Betriebskosten vieler PV-Anlagen erhöhen. 

Insbesondere kleine PV-Anlagen können diese 

Anforderung oft nicht refinanzieren [25]. 

Siehe auch: Smart Meter für kleine PV-Anlagen,

Summenzähler bei Mieterstrom  ,   Unklarheit bei 

steckerfertigen PV-Systemen, Zusatzkosten wer-

den auf PV umgelegt.

Betroffene: Alle Projekte deren Zählkonzeption 

von einfachen Standardfällen abweichen (Mie-

terstrom, Kaskadenschaltungen)

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern

Änderungsvorschläge

Wo eine Verrechnung sinnvoll möglich ist, sollten 

auch einfache Zählkonzepte zulässig sein. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn der Aufwand für ei-

nen zusätzlichen Zähler dem Nutzen bei weitem 

übersteigt.

Für einzelne Anwendungsfälle könnte ein Stan-

dard-Profil für die PV-Erzeugung notwendig sein 

[36].

Grundlage

– 
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(17) Smart Meter für kleine PV-Anlagen
Beschreibung

In §§ 29 und 31 des Messstellenbetriebsgesetz 

(MsbG) ist detailliert aufgeschlüsselt unter wel-

chen Umständen einer modernen Messeinrich-

tung oder einem intelligenten Messsystem zu den

jeweiligen Kosten ausgestattet werden müssen. 

Hierbei wird nach Jahren, Art und Jahresstrom-

verbrauch des Verbrauchers und Leistung des Er-

zeugers unterschieden. Die jeweiligen Kosten 

werden durch feste Werte nach oben begrenzt. 

Kleine PV-Anlagen werden durch die Kosten für 

die intelligente Technik vor wirtschaftliche Her-

ausforderungen gestellt [27].

Betroffene: Die Wirtschaftlichkeit der PV-Anla-

gen unter 20 kW ist besonders betroffen.

Relevanz für Berlin: 157.000 Gebäude mit einem 

Potenzial von insgesamt 1,3 GW. 

Änderungsvorschläge

In Anlehnung an die EU-Erneuerbare-Energien-

richtlinie sollten PV-Anlagen mit weniger als 

30 kW von der Pflicht zur Nutzung eines intelli-

genten Messsystems entbunden werden. Alter-

nativ sollten die Messsysteme mit deutlich redu-

zierten Kosten angeboten werden, die den gerin-

gen ökonomischen Nutzen der Smart Meter für 

Kleinanlagen widerspiegeln.

Grundlage

MsbG §§ 29 und 31 
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(18) Summenzähler bei Mieterstrom
Beschreibung

In Mieterstromprojekten wird in der Regel ein so-

genannter Summenzähler gefordert. Dieser kann 

für kleinere Projekte sehr kostenintensiv sein. Be-

gründet wird der Mehraufwand durch die Genau-

igkeit der Abrechnung.

"Die Messung und Abgrenzung der Strommengen 

ist technisch möglich, kann [...] aber so kostspie-

lig werden, dass sich die Umsetzung nicht lohnt." 

[28]

Betroffene: Kleine Mieterstromprojekte bei-

spielsweise mit weniger als 12 Wohneinheiten 

und weniger als 30 kW.

Relevanz für Berlin: 34.000 Gebäude mit einem 

jeweiligen Potenzial von unter 30 kW mit insge-

samt 185 MW. Hinzu kommen noch die Gebäude 

mit größerem Potenzial, bei denen die PV-Anlage

auf mehrere Hausanschlüsse aufgeteilt wird 

(nicht exakt zu beziffern).

Änderungsvorschläge

Standardlastprofile liefern auch heute noch sta-

tistisch valide Aussagen zum Stromverbrauch 

aber auch gemessene und synthetische Profile 

(vgl. [38]–[41]) ließen eine virtuelle Bilanzierung 

zu.

Perspektivisch lassen sich Verbräuche in Echtzeit

mit dem Smart Meter bilanzieren. Eine Bagatell-

grenze mit virtuellem Summenzähler (Bilanz von 

Erzeugungszähler mit einem Standardlastprofil 

für den Eigenverbrauch) könnte Kosten sparen. 

Grundlage

TAB des VNB und EnWG §20 Abs. 1d
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(19) Anlagenzusammenfassung im Mieterstrom 
Beschreibung

Bei der Ermittlung der Vergütungshöhe werden 

alle PV-Anlagen (Module) auf einem Grundstück 

oder Gebäude [...] zusammengefasst (§24 EEG). 

Dies gilt auch, wenn die PV-Anlagen unterschied-

liche Eigentümer und Betreiber haben. Ein Grund-

stück ist in der Regel ein Flurstück im Sinne des 

Grundbuchs. Abweichend kann auch eine wirt-

schaftliche Grundstücksdefinition zutreffen [30]. 

Diese Regelung ist für PV-Anlagen in der Regel 

zielführend, wenn Grundstücke und Flurstücke 

identisch sind. In der Stadt grenzen sich Gebäude

in der Regel jedoch nicht nur durch Flurstücke ab,

sondern sind meist auch eigenständig vom Netz 

versorgt. Eine Direktlieferung an alle Personen 

auf dem Flurstück ist in diesem Fall also nicht 

möglich. Die Anlagenzusammenfassung stellt für 

den Mieterstrom und ggf. andere PV-Projekte 

eine unnötige Hürde dar und verringert die Ren-

tabilität von z.T. unabhängigen Projekten [26].

Betroffene: Alle PV-Projekte, bei denen die In-

stallation auf mehreren Gebäuden auf einem 

Grundstück innerhalb eines Jahres erfolgt. 

Relevanz für Berlin: Etwa 83.000 Gebäude mit 

Solarpotenzial teilen sich ein Flurstück mit einem

anderen Gebäude ebenfalls mit geeigneten 

Dachflächen. Hiervon sind somit 3,2 GW potenzi-

ell betroffen. 

Änderungsvorschläge

Ausnahme für Mieterstrom schaffen, die sich an 

der Definition von Gebäuden für Mieterstrom ori-

entiert: „Abweichend von Satz 1 werden mehrere 

Anlagen nicht als eine Anlage zusammengefasst, 

wenn sie sich jeweils auf, an oder in eigenständi-

gen Wohngebäuden befinden, in welchen min-

destens 40 Prozent der Fläche des Gebäudes dem

Wohnen dient, und die jeweils über einen eigenen

Anschluss an das Netz verfügen […].“ [42].

Ungeachtet dessen wäre zu prüfen, ob der wirt-

schaftliche Gebäudebegriff hier Anwendung fin-

den kann.

Grundlage

EEG § 24  
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(20) Jährliches Zubauziel von 2,5 GW
Beschreibung

Der Ausbaupfad für Solaranlagen im EEG sieht ei-

nen jährlichen Brutto-Zubau von 2,5 GW vor (EEG 

§ 3 Nr. 3 ). Parallel zum Entfallen der Vergütung 

ab 52 GW PV-Leistung wird jedoch ein jährlich 

nach dem gefördertes Zubauziel von 1,9 GW PV-

Leistung EEG angestrebt (EEG § 49). Die Höhe der 

Einspeisevergütung wird bei einem PV-Zubau 

oberhalb von 1,5 GW monatlich reduziert. Insbe-

sondere kleine PV-Anlagen, deren Kosten stärker 

vom lokalen Handwerk als von den globalen Ein-

kaufspreisen abhängen, werden mit der sinken-

den Einspeisevergütung in die Unwirtschaftlich-

keit getrieben (siehe auch: EEG-Vergütung zu ge-

ring). Durch das Absenken der Vergütung nach 

§ 49 EEG wird ein sich entwickelnder Markt stetig

abgebremst.

Hinzu kommt, dass das Zubauziel auf diesem Ni-

veau nicht ausreicht, um die Pariser Klimaschutz-

ziele einzuhalten [7]. 

Betroffene: Sämtliche über das EEG vergütete 

PV-Anlagen.

Relevanz für Berlin: Alle PV-Anlagen, die noch 

nicht gebaut sind.

Änderungsvorschläge

Studien gehen von einer notwendigen Steigerung

des Zubaus um den Faktor 3 bis 6 aus [7], [9]. Die 

Begrenzung ist entsprechend auf ein deutlich hö-

heres Niveau anzuheben oder gänzlich abzu-

schaffen.

Hält man Grundsätzlich an dem Mechanismus der

Vergütungsabsenkung in Abhängigkeit des Zu-

baus ab, muss eine hinreichende Datenqualität 

im Marktstammdatenregister sichergestellt wer-

den [36].

Grundlage

EEG §49 
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(21) Anteilige EEG-Umlage auf Eigenverbrauch
Beschreibung

Für Solarstrom, der direkt im Gebäude verbraucht

wird, ist die EEG-Umlage voll (Direktlieferung: 

§61 EEG) oder anteilig zu zahlen (Eigenversor-

gung: §61a, §61b EEG), wenn die Leistung der 

PV-Anlage größer als 10 kW ist. Diese auch als 

„Sonnensteuer“ bezeichnete Regelung vermin-

dert die Akzeptanz von Eigenversorgungs-

projekten [4] und wurde auf EU-Ebene bereits zur

Diskussion gestellt [27]. 

Im Jahr 2016 wurden insgesamt rund 2,5 TWh 

PV-Strom selbst verbraucht. Dies entspricht ei-

nem Anteil von 6,6% an der gesamten PV-Strom-

bereitstellung. Bezogen auf den gesamten 

Selbstverbrauch in Deutschland (KWK-Anlagen, 

Industrie, Bahnstrom etc.) von 50 bis 55 TWh 

spielt PV-Eigenverbrauch eine untergeordnete 

Rolle [4].

Betroffene: Alle Konstellationen, in denen kein 

privilegierter Eigenverbrauch vorliegt (Anlagen 

größer als 10 kW).

Relevanz für Berlin: Mindestens 22.000 Gebäude,

die als Ein- und Zweifamilienhaus kategorisiert 

sind, haben jeweils mehr als 10 kW Solarpoten-

zial. Hinzu kommen 6.500 Gebäude der öffentli-

chen Daseinsvorsorge. Insgesamt sind es mehr 

als 1 GW.

Änderungsvorschläge

EEG-Umlage auf Eigenverbrauch abschaffen [9].

Grundlage

EEG § 61b
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(22) Volle EEG-Umlage bei Direktlieferung
Beschreibung

Für Solarstrom, der direkt im Gebäude verbraucht

wird, ist die EEG-Umlage voll (Direktlieferung 

§61 EEG) oder anteilig zu zahlen (Eigenversor-

gung: §61a, §61b EEG). Die Direktlieferung wird 

dadurch weniger wirtschaftlich. Ziel des Mieter-

stromzuschlags war es, diese Ungerechtigkeit 

durch zusätzliche Förderung auszugleichen ohne 

Mieterstrom ebenfalls zu privilegieren. Von der 

Regelung zum Mieterstrom ist aber zum Beispiel 

die Direktlieferung von Solarstrom in Gebäuden 

mit gewerblicher Nutzung nicht erfasst (siehe Di-

rektstromlieferung für Gewerbemieten  ).

Betroffene: Alle, die nicht unter den privilegier-

ten Eigenverbrauch fallen.

Relevanz für Berlin: Mindestens 91.000 Mehrfa-

milienhäuser mit einem Potenzial von 2,6 GW, 

zusätzlich mietendes Gewerbe (nicht zu bezif-

fern).

Änderungsvorschläge

Gleichstellung von Direktlieferung und Eigenver-

brauch.

„Anderenfalls muss die Höhe des Mieterstromzu-

schlags mit dem Ziel der Gleichberechtigung der 

Mieter, [Gewerbetreibenden] und Eigenheimbe-

sitzer definiert werden. Aktuell ist hierfür ein Mie-

terstromzuschlag in Höhe von 3,84 ct/kWh ange-

messen“ [23].

Grundlage

Bundesnetzagentur [53] und EEG § 23 Abs. 1
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(23) Steuerinfizierung
Beschreibung

Das Vermieten von Wohnräumen wird steuerlich

begünstigt. Werden Einnahmen außerhalb des

Vermietungsgeschäftes generiert, riskieren Ver-

mieter_innen ihre steuerlichen Privilegien. Es

müssten dann alle Einkünfte gleich hoch versteu-

ert werden („Steuerinfizierung“).

Die Einnahmen aus dem Betrieb der Solaranlage 

sollen weiterhin vollständig versteuert werden. 

Aber sie dürfen kein Risiko darstellen, welches 

die bereits bestehenden Einnahmen aus dem Be-

trieb der Immobilie negativ beeinflusst [8], [28], 

[29] und weitere.

Ergänzung auf der nachfolgenden Seite.

Betroffene: Alle Vermieter_innen die Einnahmen 

aus dem Betrieb einer Solaranlage generieren.

Relevanz für Berlin: Sehr hoch, mindestens 

91.000 Mehrfamilienhäuser mit einem Potenzial 

von insgesamt 2,6 GW.

Änderungsvorschläge

KStG §5 Abs. 1 Nr. 10: Der Betrieb von Photovol-

taikanlagen darf nicht mehr als zu einer Körper-

schaftssteuerpflicht führen. Die Grenze von 20% 

ist durch eine komplette Ausnahmeregelung für 

Photovoltaikanlagen zu ersetzen. 

Investitionssteuergesetz § 15 Abs 2: Ein Betrieb 

von Photovoltaikanlagen sollte nicht als aktive 

Bewirtschaftung im Sinne des Paragrafen gelten.

Gewerbesteuergesetz § 9 Nr. 1: Einfügen „Nicht 

begünstigt, aber nicht schädlich sind Betrieb und

Vermarktung von PV, BHKW, Ladesäulen.“

Grundlage

GewStG § 3 Nr. 8

GewStG §9 Abs. 1 

KStG §5 Abs. 1 Nr. 10

InvStG § 15 Abs. 2 Nr. 2
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Ergänzung zu Steuerinfizierung

Genossenschaften:

Werden bei Genossenschaften mehr als 10% der 

Einnahmen außerhalb des Vermietungsgeschäf-

tes generiert verlieren sie ihre Steuerbefreiung 

nach Körperschaftssteuergesetz § 5 Nr. 10 und 

Gewerbesteuergesetz § 3 Nr. 8.

Das EnSG erhöht diesen Wert auf 20% bei Bereit-

stellung von Mieterstrom.

Änderungsvorschläge

KStG §5 Abs. 1 Nr. 10: Der Betrieb von Photovol-

taikanlagen darf nicht mehr als zu einer Körper-

schaftssteuerpflicht führen. Die Grenze von 20% 

ist durch eine komplette Ausnahmeregelung für 

Photovoltaikanlagen zu ersetzen. 

Investmentfonds:

Investmentfonds können nach Investment-

steuergesetz § 15 Abs. 2 von der Gewerbesteuer

befreit werden, wenn sie Immobilien verwalten. 

Voraussetzung ist das nach Abs. 3 die „Einnah-

men aus einer aktiven unternehmerischen Be-

wirtschaftung [...] weniger als 5% betragen.“ 

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage fällt unter 

die aktive Bewirtschaftung.

Änderungsvorschläge

Investitionssteuergesetz § 15 Abs 2: Ein Betrieb 

von Photovoltaikanlagen darf nicht mehr als ak-

tive Bewirtschaftung im Sinne des Paragrafen 

gelten. 

Andere Gesellschaftsformen: 

Wohnungsverwaltungen in anderer Gesell-

schaftsform können nach Gewerbesteuergesetz 

§ 9 Nr. 1 auf Antrag den steuerpflichtigen Ge-

werbeertrag kürzen. Hier gilt eine Ausschließ-

lichkeit und keine Bagatellgrenze.

Änderungsvorschläge

Der Betrieb einer Solaranlage könnte dem Be-

trieb einer Heizung gleichgestellt werden (vgl.

Keine Nebenkostenabrechnung von PV-Strom) 

oder ein Ausnahmetatbestand im Gewerbesteu-

ergesetz § 9 Nr. 1 geschaffen werden, beispiels-

weise: „nicht begünstigt, aber nicht schädlich 

sind Betrieb & Vermarktung von PV, BHKW, Lade-

säulen.“
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(24) Baugenehmigung für PV-Anlagen auf Hochhäusern
Beschreibung

PV-Anlagen  sind  in  der Regel  verfahrensfrei  zu

genehmigen. So auch auch in Berlin (§ 61 Abs. 1

Nr. 3 lit. a BauOBln). Hochhäuser sind ohne Nen-

nung näherer Gründe explizit ausgenommen. Als

Hochhäuser gelten Gebäude, bei denen der Fuß-

boden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr

als 22 Meter über dem Erdboden liegt (§ 2 Abs. 4

MBO).  Mögliche  Grundlage  könnten  gesteigerte

Anforderungen  an  den  Brandschutz  sein  (siehe

Brandschutzvorgaben).

Betroffene: Alle Gebäude, die unter die Definition

des Hochhauses fallen.

Relevanz für Berlin: Es fallen 1.600 Gebäude mit 

einem Potenzial von 94 MW darunter.

Änderungsvorschläge

Genehmigungsfreiheit auch für PV-Anlagen auf 

Hochhäusern. Sicherheitsanforderungen an PV-

Anlagen sind nicht geringer als bei anderer ge-

nehmigungsfreier technischer Gebäudeausstat-

tung.

Grundlage

BauOBln § 61 Abs. 1 Nr. 3 lit. a 
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(25) Unzureichende Berücksichtigung in Gebäudestandards
Beschreibung

Es gibt aufgrund mangelnder rechtlicher Anfor-

derungen keinen Handlungsdruck. Auch in der 

Konzeption neuer Gebäude ist kein Solarenergie-

konzept vorgesehen. In der HOAI ist hierzu nur in

Leistungsphase 3 eine Prüfung der energiewirt-

schaftlichen Anforderungen zu finden. Gebäude-

planer_innen müssen sich daher nicht mit der So-

larenergie beschäftigen und Solarplaner_innen 

werden zu spät einbezogen. Die Projektumset-

zung ist auf die Initiative engagierte Planer_in-

nen zurückzuführen. Selbst für geneigte Archi-

tekt_innen ist es schwierig, unwillige Bauherren 

zur Nutzung der Solarenergie zu ermutigen.

Betroffene: Neubauten und Bestandsgebäude, 

die umfassend saniert werden.

Relevanz für Berlin: In Berlin werden jedes Jahr 

(Stand 2018) ca. 1.400 Gebäude erneuert und 

2.700 neu errichtet [56]. Bei einer durchschnittli-

chen Leistung von 15 kW sind dies 21 MW bzw. 

40 MW (Neubau) pro Jahr und bis zum Jahr 2050 

mehr als 630 MW bzw. 1,2 GW (Neubau).

Änderungsvorschläge

Über Bebauungspläne kann die Nutzung von So-

laranlagen bereits heute festgeschrieben werden 

(siehe Bauleitplanung ohne Vorgaben zu PV).

Sowohl für den Neubau als auch bei der Sanie-

rung sollte Solarenergie als integraler Bestandteil

eines Gebäudes begriffen werden. Solarenergie 

reiht sich somit in die Anforderungen an die Ge-

bäudehülle und technische Gebäudeausstattung 

ein.

Neben der Sanierung sollte auch der Kauf einer 

Immobilie als Auslösetatbestand für die Erfüllung

aktueller Standards in Betracht gezogen werden 

(siehe auch: Informationsdefizite, Strombedarf in 

Energieverbrauch unberücksichtigt). 

Grundlage

HOAI, GEG
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(26) Strombedarf in Energieverbrauch unberücksichtigt
Beschreibung

Sowohl die Energieeinsparverordnung, das 

EEWärmeG, individuelle Sanierungsfahrpläne und 

das kommenden Gebäudeenergiegesetz adres-

sieren den Energiebedarf eines Gebäudes. Dabei 

wird zumeist nur die Wärme betrachtet. Strom 

wird, wenn überhaupt, über den Strombedarf der 

technischen Gebäudeausstattung berücksichtigt. 

Somit entzieht sich der Stromverbrauch durch die

Nutzer_innen (Energieverbrauch) der Bilanzie-

rung und beschränkt die Anrechenbarkeit von 

Solarstrom auf die Anlagentechnik. Für die Kli-

mabilanz der Gebäude ist jedoch der gesamte 

Energieverbrauch von Relevanz und sollte daher 

regenerativ gedeckt werden. Die anstehende 

Elektrifizierung der Mobilität sollte hierbei eben-

falls Berücksichtigung finden.

Sowohl für den Neubau als auch bei der Sanie-

rung sollte Solarenergie als integraler Bestandteil

eines Gebäudes begriffen werden [26]. 

Betroffene: Alle Gebäude, die beispielsweise bei 

Sanierung oder Neubau unter die genannten Ge-

bäudeenergie-Gesetzgebungen fallen.

Relevanz für Berlin: In Berlin werden jedes Jahr 

(Stand 2018) ca 1.400 Gebäude erneuert und 

2.700 neu errichtet [56]. Bei einer durchschnittli-

chen Leistung von 15 kW sind dies 21 MW bzw. 

40 MW (Neubau) pro Jahr und bis zum Jahr 2050 

mehr als 630 MW bzw. 1,2 GW (Neubau).

Änderungsvorschläge

Der Stromverbrauch der Nutzer_innen sollte zu-

mindest abschätzungsweise in der Bilanzierung 

des Gebäudes inbegriffen sein. 

Grundlage

EnEV, GEG, EEWärmeG
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Technische Rahmenbedingungen
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(27) Dachstatik
Beschreibung

Ein Hinderungsgrund für PV-Anlagen kann die 

mangelnde statische Eignung des Dachstuhls 

sein [26], [43]. Insbesondere Industriehallen sind

meist kostenoptimiert geplant und haben wenig 

statische Reserven. Eine Ertüchtigung des Da-

ches allein für die Solarenergie ist in der Regel 

unwirtschaftlich.

Betroffene: Potenziell alle Dächer (keine ent-

sprechend aufbereitete Datengrundlage vorhan-

den).

Relevanz für Berlin: In der Regel trifft dies nicht 

auf Ein- und Zweifamilienhäuser und geneigte 

Dächer zu. Somit betrifft es weniger als 125.000 

Gebäude mit weniger als 3,8 GW (ungenügende 

Datengrundlage).

Änderungsvorschläge

Das Vorhalten von ausreichend großer statischer 

Reserve für PV-Anlagen sollte durch entspre-

chende Bauvorschriften und Gebäudestandards 

geregelt werden. Ferner sollte durch Quartiers-

konzepte der lokale Austausch von Solarenergie 

ermöglicht werden, damit auch Gebäude, die sta-

tisch nicht geeignet sind, an der Solarstromver-

sorgung partizipieren können.

Grundlage

– 
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(28) Verschattung
Beschreibung

Eine hohe Verschattung des Standortes kann die 

Installation einer PV-Anlage verhindern. Mikro-

schatten in Form von Blitzableitern, Schornstei-

nen und Entlüftungsanlagen können den Raum 

für PV-Anlagen zusätzlich einschränken. 

Etwa die Hälfte der Berliner Dachflächen sind laut

Solaratlas aufgrund von Verschattung und Geo-

metrie ungeeignet. Mikroschatten sind bei einer 

Abtastung von 4 Datenpunkten pro m² nicht im 

Solaratlas enthalten. 

Betroffene: Alle Dächer mit Dachaufbauten.

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Durch Quartierskonzepte sollte der lokale Aus-

tausch von Solarenergie ermöglicht werden, da-

mit auch Gebäude, deren Dächer selbst nicht ge-

eignet sind, an der Solarstromversorgung partizi-

pieren können.

Bebauungspläne können über das Stadtpla-

nungsrecht eine Vorgabe für die Ausrichtung der 

Gebäude und die Nutzung der Dachflächen durch

Solarenergie festsetzen. 

Grundlage

– 
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(29) Baumbestand im Einfamilienhaus
Beschreibung

18% der Straßenbäume Berlins (63.000) stehen in

Einfamilienhaussiedlungen [39]. Viele überragen 

die niedrigen Gebäude deutlich. Dies wirft Schat-

ten auf die Dächer der Gebäude und mindert so-

mit den Ertrag potenzieller PV-Anlagen. Auf der 

anderen Seite ist Stadtgrün wichtig für das Wohl-

befinden und dient ebenso zur Kühlung der urba-

nen Zentren. 

Betroffene: Eigentümer_innen in Gebieten mit 

großem Baumbestand.

Relevanz für Berlin: Überschlägig 15.000 Ge-

bäude mit Solarpotenzial, insgesamt jedoch un-

ter 135 MW.

Änderungsvorschläge

Auf Antrag könnte geprüft werden, ob Bäume im 

Umfeld einer Solaranlage beschnitten werden 

könnten. Hierfür sind ökologische Ausgleichs-

maßnahmen zu konzipieren (beispielsweise In-

vestition in das Berliner Straßenbäume-Pro-

gramm).

Grundlage

– 
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(30) Netzüberlastung und Fernsteuerung
Beschreibung

Ab einer Größe des Wechselrichters von 30 kVA 

ist ein Rundsteuerempfänger obligatorisch (EEG 

§9 Abs. 2), der die PV-Anlage im Falle einer Netz-

überlastung abschalten kann. Dies spiegelt sich 

in den PV-Ausbauzahlen in Form von Häufungen 

von 30-kW-Anlagen wieder [45]. PV-Anlagen bis 

30 kVA dürfen ihre Leistung nach §9 Abs. 2 lit. b 

vereinfachend auch auf 70% der installierten 

Leistung kappen. Dies dient auf der einen Seite 

der Netzstabilität, erhöht aber auch die Grenz-

kosten der PV-Anlage. 

Die Vorgaben gelten unabhängig von der realen 

Netzsituation, obwohl die Netzbetreiberin im 

städtischen Netz selten oder gar nicht von einer 

Reduktion der Einspeiseleistung Gebrauch ma-

chen wird. Ein gezielter Einsatz von autonomen 

Regelstrategien [46], [47] oder entlastender Opti-

onen auf Seiten des Netzes könnten hier zielfüh-

render sein [48].

Betroffene: Alle größeren PV-Anlagen, insbeson-

dere ab 30 kW bis etwa 100 kW, welche dadurch 

auf 30 kW begrenzt werden.

Relevanz für Berlin: 36.000 Gebäude mit einem 

Potenzial von etwa 770 MW.

Änderungsvorschläge

Anforderung nach §9 EEG nur bei Bedarf der loka-

len Netzsituation. Die Reduzierung der Netzbe-

lastung durch optimierte Beladung von Batterie-

speicher sollte bei der Betrachtung der Netzan-

schlusssituation berücksichtigt werden. Weitere 

Erfüllungsoptionen über Klauseln für die Sekto-

renkopplung sollten dem Anlagenbetreiber er-

möglicht werden. 

Grundlage

EEG §9 Abs. 2

41 Übersichtsgrafik ∙ Hemmnisverzeichnis ∙ Literaturverzeichnis

770 MW 

5.530 MW 

MW betroffen verbleibendes Potenzial



(31) Technische Anschlussbedingungen

Beschreibung

Der Verteilnetzbetreiber bestimmt in seinen 

technische Anschlussbedingungen (TAB), welche 

Anforderungen für den Betrieb und den Aufbau 

der eigenen Messstellen erfüllt werden müssen. 

Sie orientieren sich dabei an dem juristisch nicht 

eindeutigen Begriff der „anerkannten Regeln der 

Technik”.

Einige Netzbetreiber machen Vorgaben, die weit 

in die Kundenanlage hineinreichen, was zu Kos-

tensteigerungen führt [49]. Dies ist rechtlich 

nicht zulässig, da Vorschriften weitergereicht 

würden, „die über die „allgemein anerkannten 

Regeln der Technik“ hinausgehen“ [49].

Auch in Berlin gibt es Auseinandersetzung um 

den anerkannten Stand der Technik.

Betroffene: Grundsätzlich alle, in Berlin jedoch 

nicht relevant (s.u.).

Relevanz für Berlin: Nicht genau zu beziffern. Die 

Berliner Verteilnetzbetreiberin gewährleistet ei-

nen sicheren Netzbetrieb und versucht durch ei-

nen Runden Tisch offene Fragen zeitnah zu klä-

ren.

Änderungsvorschläge

Die Einführung von einheitlichen TAB für PV-An-

lagen und Mieterstromprojekte. Denkbar wäre ein

Leitfaden, welcher einen einheitlichen Rahmen 

schafft. Dieser hätte zwar keinen Gesetzes-

charakter, würde aber den Aufwand in der Projek-

tierungsphase reduzieren. [31]

Grundlage

– 
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(32) Netzverträglichkeitsprüfung
Beschreibung

Mit zunehmendem Ausbau der Erzeugung kann es

zu einer lokal höheren Belastung des Stromnet-

zes kommen. PV-Anlagen >30 kW müssen bei der 

Verteilnetzbetreiberin eine Anfrage auf Netzver-

träglichkeit stellen. Dieser Prozess kann lange 

dauern und die Entscheidungen sind für Anlagen-

betreiber_innen nicht immer direkt nachvollzieh-

bar. [44]

Betroffene: Grundsätzlich alle Anlagen >30 kW, 

in Berlin jedoch nicht relevant (s.u.).

Relevanz für Berlin: Die Berliner Verteilnetz-

betreiberin gewährleistet einen sicheren Netzbe-

trieb und versucht durch einen Runden Tisch of-

fene Fragen zeitnah zu klären. Es wird aktuell an 

einem Online-Interface zur Abfrage gearbeitet.

Änderungsvorschläge

Durch eine Erweiterung des Solardachkatasters 

um die Funktion zur Netzintegration wäre eine 

schnelle und unkomplizierte webbasierte Abfrage

der Netzsituation am Standort möglich. 

Erweiterung der Netzverträglichkeitsprüfung um 

dynamische Berechnung durch Netzsteuerung.

Allgemein sollte § 8 Abs. 5 des EEG konsequent 

Anwendung finden.

Grundlage

– 
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Sozioökonomische Rahmenbedingungen
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(33) Fehlende Internalisierung fossiler Umweltschäden
Beschreibung

Die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch fos-

sile Energieträger entstehen, sind nicht in die 

Energiepreise eingepreist. Der somit verzerrte 

Markt liefert schwierige Bedingungen für CO2-

arme Energieträger [51].

Eine Internalisierung der Umweltschäden würde 

schadstoffarme Energieträger, wie solare Strah-

lungsenergie, ökonomisch vorteilhafter darstel-

len.

Betroffene: Alle.

Relevanz für Berlin: Gesamtes Potenzial

Änderungsvorschläge

CO2-Preis einführen [9] und sukzessive erhöhen. 

Unterschiedliche Energieträger mit den selben 

Abgaben je kWh belasten, um Sektorkopplung 

wirtschaftlicher zu machen [51]. Zusätzliche An-

reize für solare Systeme und Steuererleichterun-

gen für die Nutzung erneuerbare Energien schaf-

fen.

Grundlage

– 
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(34) Mehrkosten durch unterschiedliche Netzbetreiber
Beschreibung

In Deutschland gibt es mehr als 800 verschie-

dene Verteilnetzbetreiber (VNB). Mieterstrompro-

jekte stellen insbesondere kleinere VNB vor Her-

ausforderungen, da beispielsweise Messkonzepte

neu sind oder neue Abrechnungskonzepte entwi-

ckelt werden müssen [23], [31]. Dies erhöht die 

Transaktionskosten, vermindert den Zugang zu 

neuen Märkten und erhöht die Zeit zwischen Pla-

nung und Inbetriebnahme 

Zum Teil stehen Mieterstromanbieter auch in di-

rekter Konkurrenz zum lokalen Energieversorger, 

wenn dieser gleichzeitig der Eigentümer des lo-

kalen Verteilnetzes ist (Messstellenbetrieb der 

Kundenanlage). Hier können durch überhöhte An-

forderungen an den Netzanschluss oder Verzöge-

rungen indirekt Kosten entstehen. Zum Teil sehen

sich Anlagenbetreiber Anschlussverweigerungen 

konfrontiert, da die Kosten für den notwendigen 

Netzausbau „unzumutbar“ hoch seien [52]. 

Betroffene: Direktstrom- und Mieterstrompro-

jekte.

Relevanz für Berlin: Für Berlin eher unerheblich, 

da das Unbundeling abgeschlossen ist und der 

Netzbetreiber bereits mit eigenen GPKE-Prozes-

sen innovativ auf dem Gebiet Mieterstrom agiert.

Änderungsvorschläge

In EEG § 8 Abs. 1 muss klargestellt werden, dass 

nicht nur Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien, sondern auch Kundenan-

lagen mit erneuerbaren Energien nach 

EnWG § 20 Abs. 1d unverzüglich und vorrangig 

durch die Netzbetreiber anzuschließen sind [31]. 

Einheitliche Standards in der Abwicklung von 

Mieterstromprojekten für alle VNB (GPKE) [8], 

[31]. 

Neufassung der „Unzumutbarkeit“ und Erweite-

rung der Netzkapazität im Niederspannungsnetz 

bei Anschluss dezentral betriebener Erzeugungs-

anlagen [52] (siehe auch Netzverträglichkeitsprü-

fung).

Grundlage

VNB und EEG § 8 Abs. 1
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(35) Geringe Bereitschaft für Stromanbieterwechsel
Beschreibung

Die Kundenakquise ist ein kostentreibender Be-

standteil von PV-Projekten mit Direktstrom-

lieferung. Die Bereitschaft zu einem Wechsel des 

Stromanbieters ist jedoch vergleichsweise gering.

20% der Befragten schließen einen Wechsel des 

Stromanbieters aus. Lediglich 30% planen einen 

konkreten Wechsel. Hauptmotiv für einen Wech-

sel ist ein günstigerer Preis [33].

Laut Bundesnetzagentur haben 2017 noch immer 

28% der Haushaltskund_innen den Grundversor-

gungsvertrag und weitere 41% einen Vertrag 

beim Grundversorger. Der Grundversorger hat so-

mit nach wie vor eine starke Stellung [34].

Die Belieferung von RLM-Kund_innen erfolgte zu 

nahezu 100% Prozent durch Verträge außerhalb 

der Grundversorgung [54].

Betroffene: Alle PV-Projekte mit Direktstromlie-

ferung.

Relevanz für Berlin: Alle Gebäude, bei denen eine

Lieferbeziehung zum Grundversorger besteht. 

Somit alle 91.000 Mehrfamilienhäuser mit einem 

maximalen Potenzial von 2,6 GW.

Änderungsvorschläge

Ergänzung des EnWG § 36, dahingehend, dass Di-

rektstromlieferanten auf Antrag innerhalb einer 

Kundenanlage die Aufgaben des Grundversorgers

übertragen bekommen können. Lokale Erzeugung

würden automatisch die Grundversorgung in ei-

nem Gebäude stellen. Der freie Anbieterwechsel 

bleibt hiervon unberührt.

Der zellulare Ansatz von einer unmittelbaren 

Nähe von Erzeugung und Verbrauch vermeidet 

ebenfalls eine Belastung des Stromnetzes und ist 

eine langfristige Strategie, um die Erforderlichkeit

des Netzausbaus zu reduzieren [60].

Grundlage

EnWG § 36
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(36) Eigenversorgung als Anreiz
Beschreibung

Die Einsparung durch PV-Eigenversorgung muss 

seit 2012 bei der Refinanzierung der PV-Anlagen 

oft mit gedacht werden (vgl. EEG-Vergütung zu 

gering). Dies setzt volkswirtschaftlich ineffiziente

Anreize, wie zum Beispiel Speicherung statt Ein-

speisung in Netze mit hoher Aufnahmekapazität, 

die isolierte Planung von Gebäuden anstelle von 

Quartierskonzepten oder die unvollständige Nut-

zung geeigneter Dachflächen [55].

Für Gebäude mit saisonal oder tagesabhängiger 

Nutzung, wie Schulen ohne Ferien- und Wochen-

endbetrieb, bei geringen Stromverbrauch, wie La-

gerhallen, oder geringen Strombezugspreisen, bei

industriellem Verbrauch, ist der Eigenverbrauch 

nur ein geringer Anreiz. Ist die Wirtschaftlichkeit 

nur in der Kombination mit dem Eigenverbrauch 

darstellbar, können PV-Anlagen trotz geeigneter 

Dachflächen u.U. gar nicht realisiert werden1. 

Es können Hohe Zählerkosten anfallen.

Betroffene: Alle PV-Anlagen, bei denen die Ei-

genversorgung durch die PV-Anlagen nur ge-

ringe oder keine Kosten einspart.

Relevanz für Berlin: Mehr als 19.600 Gebäude mit

einem Solarpotenzial  von  950 MW fallen  in  die

Kategorie Schule und Sporthalle,  Lagergebäude

oder Fabrik. Für die unvollständige Nutzung ge-

eigneter Dachflächen siehe (Ungeeignete  Opti-

mierungsgrößen).

Änderungsvorschläge

Zusätzlicher Volleinspeise-Tarif bzw. die Erhö-

hung der Einspeisetarife.

Grundlage

–

1 Beispielsweise wenn Planungssicherheit fehlt oder die 

Kreditfinanzierung nicht möglich ist [50].
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(37) Ungeeignete Optimierungsgrößen
Beschreibung

Für die PV-Anlagendimensionierung können ver-

schiedenen Kenngrößen herangezogen werden: 

Beispielsweise Eigenverbrauch, Autarkiegrad, 

Rendite oder Nettobarwert. 

Eigenverbrauch alleine ist keine gute Zielgröße. 

Er steigt bei höherem Stromverbrauch, Verschat-

tung oder kleineren PV-Anlagen. Der Autarkie-

grad ist hier aussagekräftiger, da er dem relativen

eingesparten Netzbezug entspricht [40].

Die Rendite für direkt im Gebäude verbrauchten 

Strom ist höher als für den eingespeisten Strom. 

Eine Renditetoptimierung orientiert sich somit 

ebenfalls am Stromverbrauch und nicht an der 

geeigneten Dachfläche. Der Nettobarwert der In-

vestition in absoluten Euro ist allerdings bei grö-

ßeren PV-Anlagen höher als bei kleinen [27], [40].

Er eignet sich daher besser zur PV-Anlagen-

dimensionierung, während die Rendite den Ver-

gleich verschiedener Projekte ermöglicht.

Betroffene: Alle neu gebauten und geplanten PV-

Anlagen werden bei Renditeoptimierung ca. 60%

kleiner dimensioniert [1], [49].

Relevanz für Berlin: Selbst wenn PV-Anlagen auf 

allen Dächern errichtet werden, werden 55% des

Potenzials bei Optimierung auf die Rendite nicht 

erschlossen.

Änderungsvorschläge

Bei der PV-Anlagendimensionierung sollte der 

Klimaschutz berücksichtigt werden. Dies muss 

zum einen gelebte Praxis und zum anderen auch 

so kommuniziert werden. Hierfür braucht es zum 

einen geeignete Optimierungsgrößen (vgl. [27]) 

und zum anderen eine geeignete Förderung. Fol-

gendes könnte einen Anreiz schaffen, die Dächer 

vollständig zu nutzen: 

a) Eine Kombinationen aus Initialförderung (Leis-

tung) und Einspeisevergütung (Energie) [59]. 

b) Zusätzlicher Volleinspeise-Tarif bzw. die Erhö-

hung der Einspeisetarife unter Berücksichtigung 

des Wertes für das Netz, die Gesellschaft und die 

Umwelt (vgl. Art. 21. Nr.2 d RED II, [27])

Grundlage

–

Ergänzung auf der nachfolgenden Seite.
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Ergänzung zu (37) Ungeeignete Optimierungsgrößen

• In der Schweiz wurde mit der letzten 

Reform des Energiegesetzes (2017) das 

Förderregime gewechselt. Die Einmal-

vergütung wird zum Hauptfördersystem 

für PV-Anlagen. Die Einmalvergütung 

deckt etwas weniger als 20% der Inves-

tition. Zusätzlich sind Netzbetreiber ver-

pflichtet, den überschüssigen Strom mit 

vermiedenen Kosten für die Beschaffung

gleichwertiger Energie zu vergüten. 

Diese Rückliefervergütungen weisen 

sehr große Unterschiede auf (siehe 

www.pvtarif.ch). Sie liegen zwischen 5 

und 20 rp/kWh und ermöglichen somit 

nur in manchen Netzgebieten eine voll-

ständige Refinanzierung der PV-Anlage. 

• Eine Dynamisierung der Einspeisevergütung 

wird auch in den USA diskutiert, meist in Ver-

bindung mit einem steuerlichen Investitions-

anreiz. Der integrierte Energieversorger ermit-

telt hier, welchen Wert eine Kilowattstunde lo-

kale Solarstromeinspeisung hat. Dieses Modell

wird den Anforderungen nach einer stärkeren 

Marktintegration gerecht, macht es jedoch für 

„Einmalakteure“ schwerer nachvollziehbar, 

welche Vergütungssätze aktuell gelten.

• Bei der Gestaltung des Fördermechanismus 

sollte berücksichtigt werden, dass Privatper-

sonen und Unternehmen über einen ökonomi-

schen Anreiz aktiviert werden können und 

müssen. Die Erhöhung der Einspeisevergü-

tung ist ein einfaches Mittel zur Verbesserung

der Wirtschaftlichkeit. Somit ließen sich auch 

(voll)einspeisende Anlagen wieder wirtschaft-

lich besser darstellen. Optional könnte die Er-

höhung als Volleinspeisetarif ausgestalten 

werden. Beispielsweise indem ein PV-Anla-

genteil nicht für die Eigenversorgung genutzt 

wird und dafür zu einer höheren Vergütung 

vollständig einspeist (Eigenversorgung als 

Anreiz).
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(38) Nutzungskonkurrenz und Gründach
Beschreibung

Zur Einhaltung des dezentralen Regenwasser-

managements und zur Reduzierung von versie-

gelten Flächen werden bei der Planung von Ge-

bäuden in Ballungsgebieten zunehmend Grün-

dächer eingesetzt [62], [63]. Dies ist aus Umwelt-

perspektive zu begrüßen, darf jedoch nicht zur 

Verdrängung anderer Dachnutzung wie der Solar-

energie führen [1]. Eine Kombination von 

Gründach und Photovoltaik ist oftmals mit erheb-

lichen Mehrkosten verbunden, die die Wirtschaft-

lichkeit gefährden. Darüber hinaus können auch 

andere Nutzungen der Dachfläche eine Konkur-

renz zur PV-Anlage sein. Beispiele sind hier: Ge-

bäudetechnik, Kühl- und Entlüftungstechnik, 

Sportplätze, Dachterrassen.

Begreift man die verfügbare Dachflächen als 

knappe Ressource in der dichter werdenden 

Stadt, sind kombinierte Nutzungen zu fördern 

bzw. einzufordern.

Betroffene: Die potenzielle Nutzungskonkurrenz 

ist zumindest bei Gebäuden in der Innenstadt, 

bei Gewerbenutzung und allen Gründächern ge-

geben.

Relevanz für Berlin: Ca. 45.000 Gebäude inner-

halb des S-Bahnringes mit einem PV-Potenzial 

von unter 1,5 GW. Dazu Gewerbenutzung mit 

2,2 GW und mindestens 8.500 Gebäude mit 

Gründach und einem Solarpotenzial von 640 MW.

Änderungsvorschläge

Ein Förderprogramm für die kombinierte Nutzung 

von Gründach mit einer PV-Anlage (vgl. [74]). 

Städtisches Konzept zur Erschließung aller Dach-

flächen für unterschiedliche, zusätzliche Nutzun-

gen.

Grundlage

–

Ergänzung auf der nachfolgenden Seite.
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Ergänzung zu (38) Nutzungskonkurrenz und Gründach

Fallstricke bei der Kombination von PV und 

Gründach 

Auch wenn die Vorteile von PV-Gründachkombi-

nationen in der Wissenschaft gelobt werden [62], 

[63] ergeben sich in der Praxis auch Nachteile 

[36], [64]. Beispiele sind:

• hohe Pflegekosten, um Verschattung durch 

die Bepflanzung zu vermeiden

• Ertragsverluste von 5%-20%

• höhere Kosten für die Unterkonstruktion

(Aufschlag regelmäßig 15%-30%, in Einzelfäl-

len auch bis zu 50%) 

• geringere Leistungsdichte

Beobachtungen aus der Praxis 

• Verzicht auf PV bei Nutzungskonflikten, da für

das Gründach Vorgaben gemacht wurden 

[36].

• Projektbezogen ist eine Priorisierung bzw. 

eine schlüssige Aufteilung der zur Verfügung 

stehenden Dachfläche sinnvoll [36], [64].

Beispielrechnung PV-Gründachsystem

Dachgeometrie:
A

dach
=10m×10m=100 m²

mögliche PV-Leistung:
P

pv,grün
=4×9Module×300 W je Modul =10,8kW

PV Flächennutzung:

f
pv
=

A
pv

A
dach

=
1,6m² je Modul×36Module

100 m²
=0,576

• Für das Gründach stehen nach Abzug der Auf-

ständerung etwa 70 m² zur Verfügung.

• Die besondere Bauart ist mit höheren Installa-

tions- und Pflegekosten verbunden.

Beispielrechnung mit separatem Gründach

Dachgeometrie:
A

dach
=10m×10m=100 m²

mögliche PV-Leistung:
P

pv,ow
=8×6Module×300 W je Modul=14,4kW

PV Flächennutzung:

f
pv
=

A
pv

A
dach

=
1,6m² je Modul×48Module

100 m²
=0,768

• Das Leistungsverhältnis von P
pv,ow

 zu P
pv,grün

 

beträgt 133%.

• Bei gleicher Leistung von 10,8 kW und räumli-

cher Trennung steht dem Gründach eine Fläche

von 40 m² zur Verfügung.
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(39) Fehlende Skalierungseffekte und Streubesitz
Beschreibung

Ein großer Teil der Immobilien Berlins befindet 

sich im Eigentum von nicht-institutionalisierten 

Akteuren wie Einzelpersonen und Wohnungsei-

gentümergemeinschaft (WEG) [64]. Entsprechend 

fehlt ein Multiplikatoreffekt bei der Erschließung 

des Solarpotenzials: Die Erfahrungen z.B. bei der 

Umsetzung von Mieterstrom müssen in jedem 

Gebäude neu gemacht werden (siehe auch Kom-

plexität des Strommarkts, Abstimmung in Woh-

nungseigentümergemeinschaften) [1]. Hinzu 

kommt, dass PV-Anlagen auf Gebäuden einen hö-

heren Planungsaufwand erfordern als Freiflä-

chenanlagen. Zwar gibt es bereits viel Erfahrun-

gen mit bestimmten Gebäudetypen, eine indivi-

duelle Planung ist allerdings immer erforderlich. 

Dieses kleinteilige Vorgehen verhindert durch die

geringen Mengen und den hohen Planungsauf-

wand Skalierungseffekte, die bei größeren Anla-

gen und Standard-Konzepten entstehen.

Betroffene: Alle PV-Anlagen auf Gebäuden, ins-

besondere kleine und mittlere Anlagen (<30 kW). 

Insbesondere Einzelpersonen und Wohnungsei-

gentümergemeinschaften.

Relevanz für Berlin: 181.000 Gebäude mit einem 

Potenzial von jeweils weniger als 30 kW mit einer

Leistung von insgesamt 1,9 GW. 45.000 Gebäude 

im Streubesitz mit Solarpotenzial von 1,3 GW.

Änderungsvorschläge

Höhere Förderung für PV-Aufdachanlagen, Ein-

führung einer koordinierten Sanierungsstrategie 

ganzer Wohnblocks, Vermittlung von Kooperatio-

nen zwischen kleinteiliger Immobilienwirtschaft 

und PV-Dienstleistungsunternehmen. Ansprache 

und Umsetzungsempfehlung mit Musterverträ-

gen (z.B. über die Eigentümerverbände oder bei 

der bezirklichen Bauberatung). Förderung ge-

meinwohlorientierter Eigentumsstrukturen, bei-

spielsweise Genossenschaften.

PV in Gebäudestandards etablieren (siehe auch

Unzureichende Berücksichtigung in Gebäude-

standards). 

Grundlage

siehe auch EEG-Vergütung zu gering
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(40) Abstimmung in Wohnungseigentümergemeinschaften
Beschreibung

Mieterstromprojekte in Wohnungseigentümer-

gemeinschaften (WEG) stehen vor der besonderen

Herausforderung, dass für die erfolgreiche Reali-

sierung mindestens eine doppelt qualifizierte 

Mehrheit1 gefordert ist (§ 22 Abs. 2 WEG), da es 

sich um eine Modernisierung nach § 555b BGB 

handelt. Um diese zu erreichen, ist oft ein hohes 

Maß an Informations- und Überzeugungsarbeit 

notwendig (vgl. Fehler: Verweis nicht gefunden,

EEG-Vergütung zu gering). Dies kann wiederum 

mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Auf-

wand verbunden sein [31]. Beispiele einer erfolg-

reichen Umsetzung in WEG sind meist Neubauten 

oder WEG, die bereits eine hohe Bereitschaft und 

Motivation zur Umsetzung zeigten [49].

1 „Dies bedeutet, dass drei Viertel aller eingetragenen Ei-

gentümer zustimmen müssen, die gemeinsam über mehr 

als die Hälfte aller Eigentumsanteile verfügen.“ [49]

Betroffene: Mieterstromprojekte in Gebäuden, 

die einer WEG gehören.

Relevanz für Berlin: 25% der knapp 140.000 Ber-

liner Mehrfamilienhäuser befinden sich im Besitz 

von WEG [85]. Ein proportionaler Anteil am Solar-

potenzial der MFH entspricht 650 MW.

Änderungsvorschläge

Sowohl für den Neubau als auch bei der Sanie-

rung sollte Solarenergie als integraler Bestandteil

eines Gebäudes begriffen werden. Solarenergie

reiht sich somit in die Anforderungen an die Ge-

bäudehülle und technische Gebäudeausstattung

ein (siehe Unzureichende Berücksichtigung in 

Gebäudestandards).

Eine Sonderregelung für PV-Anlagen im § 22 WEG

könnte die Mehrheitsfindung innerhalb der Woh-

nungseigentümergemeinschaft vereinfachen.

Grundlage

WEG § 22

54 Übersichtsgrafik ∙ Hemmnisverzeichnis ∙ Literaturverzeichnis

650 MW 

5.650 MW 

MW betroffen verbleibendes Potenzial



(41) Dachpacht zu gering
Beschreibung

In Zusammenhang mit der geringen EEG-Vergü-

tung (EEG-Vergütung zu gering) kann auch bei 

Zurverfügungstellung der Dächer nur eine ge-

ringe Pacht erwartet werden. Insbesondere ge-

werblichen Akteuren ist diese Pacht mit weniger 

als 10...15 € pro Kilowatt und Jahr in der Regel zu 

gering.

Die Vorstellungen der wirtschaftlich darstellba-

ren Pacht und dessen, was vom Gegenüber er-

wartet wird, liegen oft nicht beieinander [26].

Betroffene: Alle Eigentümer_innen, die nicht 

selbst in ihr Dach investieren und den Strom 

nicht selbst nutzen können oder wollen.

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Höhere Einspeisevergütung sollte Dachpacht er-

möglichen. PV als Gebäudestandard vorsehen.

Grundlage

siehe auch EEG-Vergütung zu gering
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(42) Häufige negative Änderungen des Rechtsrahmens
Beschreibung

Seit 2009 wurde das EEG mehr als sechsmal ver-

ändert. Weitere Veränderungen des Energierechts

wurden beispielsweise im Messstellenbetriebs- 

und Energiewirtschaftsgesetz durchgeführt. Ins-

besondere die kurzfristige Änderung der Vergü-

tungssätze und Anforderungen hat dabei das 

Vertrauen in die Stabilität des Rechtsrahmens ge-

schwächt [4]. Zwar wird die Vergütung für zwan-

zig Jahre ausbezahlt, doch die häufigen negati-

ven Änderungen am EEG verhindern den Markt-

eintritt wichtiger Akteure in die Energiebranche 

(z.B. Immobilienwirtschaft, Energiegenossen-

schaften) [8]. 

Betroffene: Alle, insbesondere aber Investoren 

(große Anlagen), Immobilienwirtschaft und Ge-

werbe sowie beratendes Handwerk.

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Die Energiepolitik sollte einen langfristigen Rah-

men bieten, um dem internationalen Klima-

schutzziel von einer Reduzierung der Erderwär-

mung auf 1,5° C gerecht zu werden. Dieser er-

möglicht Unternehmen eine sichere Perspektive 

für die Installation von Solaranlagen oder den 

Aufbau von Personalkapazitäten im Handwerk.

Grundlage

– 
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(43) Bauleitplanung ohne Vorgaben zu PV
Beschreibung

In der Bauleitplanung wird wenig Gebrauch von 

§9 Abs. 1 Abs. 23b des Baugesetzbuches ge-

macht [65]. Hierüber ist seit 2012 die Vorgabe der

Installation von Solaranlagen unstrittig möglich 

[66]. Änderungen im Bebauungsplan sind jedoch 

zeitintensiv und stellen daher keine breitenwirk-

same Einführung einer Solarpflicht dar. Daher 

sollten weitere Möglichkeiten entwickelt werden,

um den gesetzlichen Rahmen im Sinne des Klima-

schutzes auszuschöpfen.

Betroffene: Alle Gebäude im Neubau und per-

spektivisch auch im Bestand.

Relevanz für Berlin: In Berlin werden jedes Jahr 

(Stand 2018) ca. 1.400 Gebäude erneuert und 

2.700 neu errichtet [47]. Bei einer durchschnittli-

chen Leistung von 15 kW sind dies 21 MW bzw. 

40 MW (Neubau) pro Jahr und bis zum Jahr 2050 

mehr als 630 MW bzw. 1,2 GW (Neubau).

Änderungsvorschläge

Einführung eines Baustandards für Solaranlagen 

auf Bundesebene im GEG bzw. in EnEV und EE-

WärmeG, auf Landesebene im EWG Bln und in der 

EEWärmeG-DG Bln oder über ein Klimagesetz, auf

Bezirksebene über die Nutzung der Spielräume im

BauGB.

Grundlage

BauGB
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(44) Investitionskonkurrenz
Beschreibung

Im Einfamilienhausbereich sind PV-Anlagen nur 

eine unter vielen möglichen oder notwendigen 

Investitionen in das Gebäude. Sie reduzieren 

zwar die Betriebskosten, steigern jedoch nicht 

den Wohnkomfort. Die Bereitschaft für energeti-

sche Maßnahmen einen Kredit aufzunehmen ist 

gering. Bis 2050 ist das Investitionsbudget der 

privaten Eigentümer_innen jedoch begrenzt [68].

Vor einem ähnlichen „Problem“ stehen Industrie-

unternehmen, die mit begrenzten Mitteln den 

maximalen Energiespar- und Klimaschutzeffekt 

erzielen wollen. 

Betroffene: Entscheidungsträger_innen mit be-

grenzten finanziellen Ressourcen.

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Investitionszuschüsse durch Landesbanken, Sa-

nierungsfahrpläne und höhere Gebäude-Energie-

Standards bzw. Anrechenbarkeit von PV für den 

Gebäudeenergieverbrauch (siehe Strombedarf in 

Energieverbrauch unberücksichtigt, Unzurei-

chende Berücksichtigung in Gebäudestandards).

Grundlage

– 
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(45) Zusatzkosten werden auf PV umgelegt
Beschreibung

Durch die Installation einer PV-Anlage können 

zusätzliche Arbeiten notwendig werden. Bei-

spielsweise ist es oft notwendig, die Hauselektrik 

zu erneuern, da der alte Hausanschluss nicht den 

aktuellen Anforderungen entspricht. Da diese Er-

neuerung erst durch die PV-Anlage ausgelöst 

wird, werden die Kosten dafür oft auf diese um-

gelegt.

Ein weiteres Beispiel ist eine Sanierung des Dach-

stuhls, damit die Belastung durch die PV-Anlage 

getragen werden kann (siehe auch Investitions-

konkurrenz). 

Siehe auch Hohe Zählerkosten.

Betroffene: Alle älteren Bestandsgebäude, die 

noch nicht saniert wurden.

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Förderprogramme für die Erneuerung von Haus-

elektrik und anderen zusätzlichen Investitionen 

(„PV-Ready“).

Grundlage

– 
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(46) Altersstruktur der Eigentümer_innen
Beschreibung

Hauseigentümer_innen im höheren Alter scheuen

langfristige Investitionen oder sind nicht in der 

Lage, Kredite für deren Finanzierung zu erhalten 

[69, S. 111]. In Deutschland sind Hauseigentü-

mer_innen im Mittel 60 Jahre alt [70, S. 15], [71, 

S. 135] und deren Interesse an kurzfristigen In-

vestitionen zur Altersvorsorge überwiegt gegen-

über langfristigen Investitionen in den Klima-

schutz. 

Der Grund für die Investition in Wohneigentum im

höheren Alter kann neben der Zins- auch in der 

Rentenpolitik gefunden werden. Eine Korrektur 

könnte somit auch außerhalb der Energiepolitik 

erfolgen. Darüber hinaus ist auch hier ein Gebäu-

destandard wünschenswert, der die PV als inte-

gralen Bestandteil der energetischen Modernisie-

rung versteht.

Betroffene: Ältere Wohneigentümer_innen.

Relevanz für Berlin: 52% der privaten Wohnungs-

eigentümer_innen fallen potenziell in diese 

Gruppe. Deren Anteil an den Wohngebäuden be-

trägt 75%, sodass 116.000 Wohngebäude in Ber-

lin betroffen sind.

Änderungsvorschläge

Helfen könnten Vorschriften zur Gebäudetechnik 

(vgl. Unzureichende Berücksichtigung in Gebäu-

destandards), auf die Altersgruppe zugeschnit-

tene Geschäftsmodelle und Kredite (vgl. Geringe 

Risikobereitschaft für Investitionen) oder die För-

derung gemeinwohlorientierter Eigentumsstruk-

turen, beispielsweise Genossenschaften (vgl.

Mieter-Vermieter-Dilemma).

Umsetzung geeigneter Kommunikationsinstru-

mente/Kampagnen durch Bund oder Land (vgl.

Informationsdefizite)

Grundlage

– 
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(47) Informationsdefizite
Beschreibung

Akteur_innen, die nicht in der Energiewirtschaft 

tätig sind, fehlt das Wissen um konkrete Hand-

lungsoptionen. Die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen sind vergleichsweise komplex und for-

dern eine hohe Fachexpertise (siehe auch Kom-

plexität des Strommarkts).

Ergänzungen auf nachfolgender Seite.

Betroffene: Alle PV-Projekte.

Relevanz für Berlin: Alle PV-Anlagen, die heute 

noch nicht gebaut sind.

Änderungsvorschläge

Eine breit angelegte Informationskampagne, 

welche über die Möglichkeiten von PV-Energie 

aufklärt und Ängste abbaut.

Das Angebot einer kostenlosen oder -günstigen 

Solarberatung senkt die Einstiegshürde, sich zu 

informieren und einen Überblick zu gewinnen.

Musterverträge können Sicherheit schaffen und 

Prozesse vereinfachen und beschleunigen.

Eine langfristige Kommunikationsstrategie der 

Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele 

(siehe auch Häufige negative Änderungen des 

Rechtsrahmens) ist notwendig.

Grundlage

– 
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Ergänzung zu (47) Informationsdefizite

• Beharrungskräfte: Teilweise wird zwar die 

Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen 

und dem Ausbau einer erneuerbaren Energie-

versorgung erkannt, jedoch nicht im Hand-

lungsfeld der eigenen Person. Die Verantwor-

tung wird zunächst bei anderen Akteur_innen 

gesucht, die vermeintlich mehr Einfluss ha-

ben. Hierdurch wird die eigene Handlungsbe-

reitschaft vermindert und keine Initiative er-

griffen. Dies wird durch mangelnde Rechts-

verpflichtungen unterstützt (vgl. Bauleitpla-

nung ohne Vorgaben zu PV).

• Hinsichtlich der Qualität und Zuverlässigkeit 

der PV-Anlagen besteht zum Teil bedenken, 

da in der Vergangenheit Probleme wie PID 

und Moduldegradation bei Großanlagen auf-

traten, für die es inzwischen Lösungen gibt. 

Zweifel an der Zuverlässigkeit der Anlagen 

kann Investor_innen abschrecken, da die Si-

cherheit der Investition in Frage gestellt wird 

[72].

• Entscheidungsträger_innen fehlt es teilweise 

an Wissen um die konkreten Kosten-

ersparnisse einer PV-Anlage. Beratungs-

stellen sind oftmals nicht bekannt.[50] 

• Möchte ein Gewerbebetrieb eine PV-Anlage 

auf einem eigenen Gebäude betreiben, fehlt 

meist das notwendige Wissen um rechtliche 

und technische Grundlagen. Die zeitlichen 

und finanziellen Ressourcen, sich dieses an-

zueignen, sind ebenfalls begrenzt. Hier sind 

Musterverträge wünschenswert, die die Ab-

wicklung vereinfachen [73].

• Es wird zum Teil von einem nicht mehr aktu-

ellem Preisniveau ausgegangen [36]. Die an-

haltende Kostenreduktion wird nicht ange-

messen kommuniziert.

• Die rechtlichen Rahmenbedingungen fördern 

bei vielen Privatpersonen die Wahrnehmung 

einer unerwünschten, unsicheren und unwirt-

schaftlichen Energiequelle (siehe Häufige ne-

gative Änderungen des Rechtsrahmens).

• Die Berliner Bezirke arbeiten mit unterschiedli-

cher Priorisierung an der Installation von PV-

Anlagen auf öffentlichen Gebäuden [75]. Ein 

Grund kann auch ein Informationsdefizit über 

die finanziellen Einsparungen für den Bezirk 

bzw. organisatorische Abläufe sein. 

• Es fehlen oftmals Informationen über die In-

stallations- und Finanzierungsmöglichkeiten 

von PV-Anlagen [31]. 
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(48) Denkmalschutz
Beschreibung

Die historisch wertvollen Gebäude sind in 

Deutschland ein hohes Gut, das es zu schützen 

gilt. Hierbei sind neben dem Baualter auch die 

Bauart, die Baumeister_in oder andere kulturelle 

Faktoren zu berücksichtigen. Hieraus folgt, dass 

jedes Denkmal ein individuell betrachtet werden 

muss. In Berlin fallen etwa 15% des Solarpoten-

zials in die Kategorie Denkmalschutz. Ein katego-

rischer Ausschluss von PV-Anlagen auf Denkma-

len ist daher zum Erreichen der Klimaschutzziele 

nicht förderlich. Projektplaner_innen fühlen sich 

bei der Antragstellung z.T. nicht gut begleitet und

vermissen Transparenz in den Bewertungs- und 

Genehmigungsverfahren.

Siehe auch Fehlende Akzeptanz bei Architekt_in-

nen.

Betroffene: Eigentümer_innen von Denkmalge-

schützten Gebäuden und Projektentwickler_in-

nen.

Relevanz für Berlin: 43.000 Gebäude mit 15% des

Solarpotenzials fallen in Berlin in die Kategorie 

Denkmalschutz (etwa 1 GW).

Änderungsvorschläge

Sensibilisierung der Denkmalschutzbehörden für 

die Solarenergie. Auf vielen Gebäuden lassen sich

Lösungen finden, die dem Klima- und dem Denk-

malschutz gerecht werden. Zielführend wäre ein 

„Weißbuch Denkmalschutz“, mit gelungenen Bei-

spielen, an dem sich Planer_innen orientieren 

können.

Grundlage

– 
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(49) Personalmangel in der öffentlichen Verwaltung
Beschreibung

In den öffentlichen Verwaltungen sind zahlreiche

Stellen unbesetzt. Für fast jeder elften Stelle 

mangelt es an Personal. Der Prozentsatz variiert 

zwischen den Bezirken und reicht von 6% bis zu 

13% unbesetzte Stellen. Besonders die Sparte 

„Bauen, Planen, Vermessen“ ist vom Personal-

mangel betroffen [73]. Dies verzögert Bauvorha-

ben und deren Genehmigung [74] ebenso wie die 

Entwicklung von PV-Vorhaben.

Betroffene: Vom Personalmangel der öffentli-

chen Verwaltung sind alle öffentlichen Gebäude 

betroffen.

Relevanz für Berlin: In Berlin fallen Gebäude mit 

einem Solarpotenzial von etwa 600 MW unter die

Kategorie „öffentliche Versorgung“ [1].

Änderungsvorschläge

Durch eine Erhöhung der Löhne im Bereich der 

öffentlichen Hand würden Anreize geschaffen, 

kompetentes Personal für den öffentlichen Dienst

zu werben und dem Personalmangel entgegen zu 

wirken.

Grundlage

– 
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(50) Ungeeignete Berechnungsverfahren für die Wirtschaftlichkeitsprüfung
Beschreibung

Hierzu aus Drucksache 18-19879 vom Juli 2019 

[75]:

Lichtenberg „[…] Die Umsetzung [bleibt] hinter 

den Möglichkeiten zurück, da die Senatsverwal-

tung für Stadt und Wohnen (SenSW) für alle dort 

zu prüfenden Maßnahmen die PV-Anlagen als 

unwirtschaftlich herausstreicht. [...]“

Pankow: "Nach bisheriger Praxis werden diese 

vorbereitenden Maßnahmen oder die Maßnah-

men selbst durch die Fachaufsicht, die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung, mit der Be-

gründung der fehlenden Wirtschaftlichkeit ge-

strichen"

Während die SenSW PV-Anlagen als zu teuer dar-

stellt [36], fordert die Senatorin für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe „eine Photovoltaik-Anlage 

auf jedem Neubau und auf jedem neuen Berliner 

Schuldach” ein [37].

Betroffene: Neubauvorhaben der Bezirke und 

Hochschulen sowie Bestand.

Relevanz für Berlin: Eine genaue Bezifferung der 

betroffenen Leistung ist nicht genau möglich, 

schätzungsweise ist der Bestand der öffentlichen

Gebäude betroffen.

Änderungsvorschläge

PV-Anlagen werden grundsätzlich befürwortet, 

da sie für das Erreichen der städtischen Klima-

schutzziele unabdingbar sind. Geprüft wird ledig-

lich eine sinnvolle Auslegung der Anlagen.

Grundlage

LHO § 7
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(51) Fachkräftemangel
Beschreibung

Die gute konjunkturelle Lage macht es schwer, 

Fachkräfte zu finden (siehe auch Steuerliche Be-

handlung von PV-Anlagen  )  . Dies gilt insbeson-

dere für das Handwerk. Die für die Energiewende 

notwendige Sanierung von Gebäuden und auch 

moderner Neubauten erfordern an vielen Stellen 

handwerkliches Geschick, so dass in den kom-

menden Jahren bundesweit bis zu 100.000 bis 

150.000 Fachkräfte fehlen [78], [79]

. 

Auch bei Installateur_innen und Planer_innen 

der Energietechnik sind wenige personelle Res-

sourcen vorhanden als wünschenswert wäre, wo-

durch Projekte eine längere Wartezeit haben.

Betroffene: Alle PV-Projekte.

Relevanz für Berlin: Geht man davon aus, dass 

heute alle Unternehmen ausgelastet sind und es 

sich nichts an der Personalsituation ändert, lie-

ßen sich im aktuellen Ausbautempo bis 2050 

noch etwa weitere 300 MW PV-Leistung instal-

lieren. 

Änderungsvorschläge

Förderung der Attraktivität von Berufen in der 

Branchen, die für die Energiewende dringend be-

nötigt werden, beispielsweise durch eine Ausbil-

dungsförderung [79] und öffentlichkeitswirksame

Kampagnen.

Grundlage

– 
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(52) Mieter-Vermieter-Dilemma
Beschreibung

Das Mieter-Vermieter-Dilemma beschreibt ein 

ökonomisches Problem der Investitionsrechnung.

Adressiert wird hier, dass die Vermieter_innen die

Kosten der Investition tragen, jedoch der Nutzen 

primär bei den Mietparteien liegt. Für energeti-

sche Modernisierung wurde dies versucht mit 

dem § 559 des BGB aufzulösen, der eine Umlage 

der Modernisierungskosten ermöglicht. Dies führt

jedoch zu weiteren Verwerfungen für die 

Mieter_innen. Photovoltaik ist aus der Moderni-

sierungsumlage ausgenommen. 

Mieterstrom bietet den Mieter_innen und Vermie-

ter_innen eine Win-Win-Situation an und wird 

von Vermieter- und Mieterverbänden gleichsam 

gutgeheißen. Voraussetzung sei eine sinnvolle 

Ausgestaltung [80]. 

Betroffene: Mieter_innen außerhalb der gemein-

nützigen Wohnumfeldes, Genossenschaften.

Relevanz für Berlin: 90% aller Mehrfamilienhäu-

ser, entspricht ca. 2,3 GW Solarpotenzial.

Änderungsvorschläge

Gleichstellung von Eigenverbrauch und Direkt-

stromlieferung (siehe Volle EEG-Umlage bei Di-

rektlieferung). Höhere Gebäude-Energie-Stan-

dards bzw. Anrechenbarkeit von PV für den Ge-

bäudeenergieverbrauch (siehe Strombedarf in 

Energieverbrauch unberücksichtigt).

Grundlage

– 
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(53) Geringe Risikobereitschaft für Investitionen
Beschreibung

Sind die Eigentümer_innen nicht gleichzeitig Ini-

tiator_innen eines Mieterstromprojektes, müssen 

Verhandlungen über die Nutzung eines Gebäudes

geführt werden. Immobilienverwalter_innen und 

Eigentümer_innen müssen von einem Mehrwert 

des Projektes überzeugt werden. Aufgrund der 

geringen Risikobereitschaft der Zielgruppe kann 

der Überzeugungsaufwand hoch sein [31, S. 27] 

(siehe auch Informationsdefizite und Komplexität

des Strommarkts). 

Der Kosten- und Zeitaufwand für die Eigen-

tümer_innen muss hierbei in angemessenem Ver-

hältnis zum ökonomischen Wert stehen [49]. 

Betroffene: Initiator_innen von Mieterstrom-

projekten, welche nicht selbst Gebäudeeigentü-

mer_innen sind.

Relevanz für Berlin: Nahezu alle 91.000 Mehrfa-

milienhäuser mit einem Potenzial von 2,6 GW.

Änderungsvorschläge

Helfen könnten Vorschriften zur Gebäudetechnik 

(vgl. Unzureichende Berücksichtigung in Gebäu-

destandards). Ebenfalls notwendig erscheint die 

Vermittlung von Kooperationen zwischen klein-

teiliger Immobilienwirtschaft und PV-Dienstleis-

tungsunternehmen, die direkte Ansprache, Be-

reitstellen von Umsetzungsempfehlungen und 

Musterverträge (z.B. über die Eigentümer-

verbände oder bei der bezirklichen Bauberatung) 

und Informationskampagnen durch Bund oder 

Land. Letztlich tritt das Dilemma zwischen Lasten

der Investition und Nutzen für Dritte nicht bei 

gemeinwohlorientierten Eigentumsstrukturen 

auf, sodass die Förderung beispielsweise von Ge-

nossenschaften Abhilfe schaffen kann (siehe Mie-

ter-Vermieter-Dilemma).

Grundlage

– 
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(54) Fehlende Akzeptanz bei Architekt_innen
Beschreibung

Von Seiten der Architekt_innen ist nicht zwangs-

läufig eine Akzeptanz von PV-Anlagen bei der Ge-

bäudeplanung gegeben. Aus ästhetischen Ge-

sichtspunkten kann einer PV-Anlage bei der Pla-

nung unberücksichtigt bleiben. Bauwerks-

integrierte Lösungen, die einem höheren ästheti-

schen Anspruch gerecht würden, sind im Ver-

gleich zu Standard-Aufdach-Anlagen teurer.

Siehe auch Denkmalschutz.

Betroffene: Gebäude bei Neubau und grundle-

gender Sanierungen. 

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern.

Änderungsvorschläge

Sowohl für den Neubau als auch bei der Sanie-

rung sollte Solarenergie als integraler Bestandteil

eines Gebäudes begriffen werden. Solarenergie 

reiht sich somit in die Anforderungen an die Ge-

bäudehülle und technische Gebäudeausstattung 

ein (siehe Unzureichende Berücksichtigung in 

Gebäudestandards). 

Grundlage

– 

69 Übersichtsgrafik ∙ Hemmnisverzeichnis ∙ Literaturverzeichnis

???



(55) Brandschutzvorgaben
Beschreibung

Dem Brandschutz ist die Installation von Photo-

voltaikanlagen bei berechtigten Sicherheitsbe-

denken unterzuordnen.

Solare Dachanlagen müssen von einer Brand-

schutzwand einen Mindestabstand von 1,25 m 

einhalten. PV-Anlagen sind von dieser Abstand-

regelung betroffen, da sie brennbaren Stoffen 

gleichgesetzt werden müssen. Bei Reihenhäusern

in einer Realteilung sind Wände zum Gebäudeab-

schluss als Brandschutzwände vorzusehen. 

Durch diese Abstandsregeln ist das Potenzial für 

PV-Anlagen auf Dächern eingeschränkt. 

Auch bei Fassadenanlagen können die Brand-

schutzanforderungen zu Unsicherheiten in der 

Realisierung führen [36]. 

Siehe auch Baugenehmigung für PV-Anlagen auf 

Hochhäusern

Betroffene: PV-Dachanlagen, insbesondere bei 

Reihenmittelhäuser; PV Fassadenanlagen. 

Relevanz für Berlin: Nicht zu beziffern. In der Re-

gel stellen PV-Anlagen heute kein erhöhtes 

Brandrisiko dar [87].

Änderungsvorschläge

– 

Grundlage

§28, §30, §32 BauO Bln
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(56) Unklarheit bei steckerfertigen PV-Systemen
Beschreibung

Steckerfertige PV-Systeme bieten eine einfache 

und günstige Möglichkeit Strom zu erzeugen, der 

sofort von den Nutzern verbraucht werden kann. 

In Deutschland ist ein Betrieb eines steckerferti-

gen PV-Systems weiterhin umstritten [81]–[84] 

und deutlich stärker reguliert als in den europäi-

schen Nachbarländern [84]. Unsicherheiten be-

stehen bei der Steckanbindung, der obligatori-

schen Installation eines Zweirichtungsszählers 

(vgl. Hohe Zählerkosten), die Abnahme durch 

eine_n Elektroinstallateur_in und der Anmeldung 

bei der Bundesnetzagentur. 

Zusätzlich muss in einem Mietverhältnis die Ver-

mieter_in der Installation zustimmen. 

Diese Unsicherheiten im Umgang und unter-

schiedliche Anmeldebedingungen je Netzbetrei-

ber schrecken potenzielle Betreiber von stecker-

fertigen PV-Systemen ab (vgl. Informationsdefi-

zite). 

Betroffene: Steckerfertige PV-Anlagen.

Relevanz für Berlin: Nicht genau zu beziffern. 

Eine Abschätzung unter den folgenden Annah-

men ergibt ein zusätzliches, betroffenes Poten-

zial von ca. 68 MW. Die Hälfte der 1,8 Mio Wohn-

einheiten in MFH haben einen Balkon, davon 

25% geeignet (Südausrichtung), jeweils mit 

300 Watt Leistung.

Änderungsvorschläge

Aufhebung der Meldepflicht von Anlagen bis 800 

Watt gemäß EU Netzkodex 2016/631.

Die Norm VDE 0100-551-1 sollte dementspre-

chend angepasst werden, um den Anschluss der 

Anlage zu vereinfachen. 

Grundlage

VDE 0100-551-1
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(57) Hier könnte ihr Hemmnis stehen
Beschreibung Betroffene: 

Relevanz für Berlin: 

Änderungsvorschläge

Grundlage
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